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I.

21210

Änderung der Weiterbildungsordnung 
für Apothekerinnen und Apotheker 

der Apothekerkammer Westfalen-Lippe
vom 2. Dezember 2015

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer West-
falen-Lippe hat in ihrer Sitzung am 2. Dezember 2015 
aufgrund des §  42 Abs.  1 in Verbindung mit §  48 des 
Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. September 2015 
(GV. NRW. S.  666), die folgende Änderung der Weiter-
bildungsordnung vom 22. Mai 1996 beschlossen, die 
durch Erlass des Ministeriums für Gesundheit, Eman-
zipation, Pfl ege und Alter des Landes Nordrhein-West-
falen vom 28. Januar 2016 – 232.0810.97– genehmigt 
worden ist.

Artikel I

Die Weiterbildungsordnung für Apothekerinnen und 
Apotheker der Apothekerkammer Westfalen-Lippe vom 
22. Mai 1996 (MBl. NRW. S. 1354), zuletzt geändert am 
17. November 2010 (MBl. NRW. 2011  S.  44), wird wie 
folgt geändert:

1.   In § 2 Abs. 2 wird nach den Wörtern „Onkologische 
Pharmazie“ das Wort „Infektiologie“ angefügt.

2.  § 14 wird wie folgt gefasst:

 „§ 14
 Anerkennung von gleichwertigen Weiterbildungen
 aus dem Ausland

(1) Wer ein fachbezogenes Diplom, ein fachbezogenes 
Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Nachweis über eine 
abgeschlossene Weiterbildung (Weiterbildungsnachweis) 
besitzt, das oder der nach dem Recht der Europäischen 
Union oder dem Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder einem Vertrag, mit dem Deutschland 
und die Europäische Union einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben, gegenseitig automatisch an-
zuerkennen ist, erhält auf Antrag die Anerkennung der 
Fachapothekerin- oder Fachapothekerbezeichnung.

(2) Wer einen Weiterbildungsnachweis aus einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum besitzt, der nicht nach Absatz 1 auto-
matisch anzuerkennen ist, erhält auf Antrag die Aner-
kennung einer Fachapothekerin- oder Fachapotheker-
bezeichnung, wenn die Gleichwertigkeit des Weiterbil-
dungsstandes gegeben ist. Gleiches gilt bei Vorliegen 
eines Weiterbildungsnachweises aus einem anderen als 
den in Absatz  1 genannten Staaten (Drittstaat), der 
durch einen anderen in Satz  1 genannten Staat aner-
kannt worden ist, wenn die antragstellende Person nach 
Anerkennung mindestens drei Jahre die betreffende Tä-
tigkeit im Hoheitsgebiet des Staates ausgeübt hat, der 
diesen Nachweis anerkannt und die zuständige Behörde 
oder eine andere zuständige Stelle dieses Staates ihr dies 
bescheinigt hat. Zuständige Behörde im Sinne von Ab-
satz  1 bis 2 ist jede von den Mitgliedsstaaten mit der 
 besonderen Befugnis ausgestattete Behörde oder Stelle, 
Ausbildungsnachweise und andere Dokumente oder In-
formationen auszustellen bzw. entgegenzunehmen sowie 
Anträge zu erhalten und Beschlüsse nach der Richtlinie 
2005/36/EG zu fassen.

(3) Wer einen Weiterbildungsnachweis aus einem Dritt-
staat besitzt erhält auf Antrag die Anerkennung, wenn 
die Gleichwertigkeit der Weiterbildung gegeben ist.

(4) Wer einen anerkannten Weiterbildungsnachweis 
nach den Absätzen 1 bis 3 besitzt, erwirbt das Recht zum 
Führen der dafür in dieser Weiterbildungsordnung vor-
gesehenen Bezeichnung.

(5) Ein Weiterbildungsnachweis ist als gleichwertig an-
zusehen, sofern 

1.   der im Ausland erworbene Weiterbildungsnachweis 
die Befähigung zu vergleichbaren berufl ichen Tätig-
keiten wie der in dieser Weiterbildungsordnung gere-
gelte Weiterbildungsnachweis belegt,

2.   zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifi kationen 
und der in dieser Weiterbildungsordnung geregelten 
Berufsbildung keine wesentlichen Unterschiede be-
stehen und

3.   die Gleichwertigkeit der vorangegangenen Grund-
ausbildung durch die zuständige Behörde festgestellt 
wurde.

Die Apothekerkammer kann zur Entscheidung über die 
Gleichwertigkeit Fachgutachterinnen oder Fachgutach-
ter und Prüfungsausschüsse hören.

(6) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewie-
senen Berufsqualifi kationen und der entsprechenden 
landesrechtlich geregelten Berufsbildung liegen vor, so-
fern

1.   sich der im Ausland erworbene Weiterbildungsnach-
weis auf Fähigkeiten und Kenntnisse bezieht, die sich 
hinsichtlich des Inhalts oder auf Grund der Aus-
bildungsdauer wesentlich von den Fähigkeiten und 
Kenntnissen unterscheiden, auf die sich der in dieser 
Weiterbildungsordnung geregelte Weiterbildungs-
nachweis bezieht,

2.   die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse eine 
maßgebliche Voraussetzung für die Ausübung der je-
weiligen Tätigkeit darstellen und

3.   die antragstellende Person diese Unterschiede nicht 
durch sonstige Befähigungsnachweise oder nachge-
wiesene einschlägige Berufserfahrung ausgeglichen 
hat.

(7) In dem Umfang, in dem die Apothekerkammer eines 
anderen Bundeslandes die Gleichwertigkeit festgestellt 
hat, ist die Inhaberin oder der Inhaber des Weiterbil-
dungsnachweises so zu behandeln als sei insoweit der 
Weiterbildungsnachweis in diesem Bundesland erwor-
ben worden.“

3. Nach § 14 wird folgender § 14a angefügt:

 „§ 14a
 Anerkennung von nicht abgeschlossenen 
 Weiterbildungen aus dem Ausland

  Eine im Ausland begonnene und noch nicht abge-
schlossene Weiterbildung kann vollständig oder teil-
weise anerkannt werden, wenn sie gleichwertig ist. 
Die Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn die Grund-
sätze dieser Weiterbildungsordnung für den Erwerb 
der vorgeschriebenen Kompetenz im Hinblick auf In-
halte und Zeiten gewahrt sind. §§ 8 bis 13 sowie 14 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 sind entspre-
chend anwendbar.“

4. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15
Anerkennung von ausländischen Weiterbildungen 

mit Ausgleichsmaßnahmen

  (1) Bestehen zwischen der nachgewiesenen Berufs-
qualifi kation und der Qualifi kation nach dieser Wei-
terbildungsordnung wesentliche Unterschiede im 
Sinne von § 14 Absatz 6 ist ein Anpassungslehrgang 
oder eine Eignungsprüfung durchzuführen. Die an-
tragstellende Person hat die Wahl zwischen einem 
Anpassungslehrgang und einer Eignungsprüfung. Vor 
Durchführung einer Eignungsprüfung oder eines An-
passungslehrgangs ist zu prüfen, ob die von der an-
tragstellenden Person im Rahmen ihrer Berufspraxis 
erworbenen Kenntnisse, unabhängig davon, in wel-
chem Staat diese erworben wurden, den wesentlichen 
Unterschied ganz oder teilweise ausgleichen können.

  Bei antragstellenden Personen, die ihre Ausbildung 
oder Weiterbildung in einem anderen Vertragsstaat 
des Europäischen Wirtschaftsraumes abgeschlossen 
haben, erstreckt sich der Anpassungslehrgang oder 
die Eignungsprüfung auf die festgestellten wesentli-
chen Unterschiede. Bei antragstellenden Personen, 
die ihre Ausbildung oder Weiterbildung in Drittstaa-
ten abgeschlossen haben, wird der Nachweis durch 
eine Kenntnisprüfung erbracht, die sich auf den In-
halt der Abschlussprüfung erstreckt, oder durch ei-
nen Anpassungslehrgang, der mit einer Prüfung über 
den Inhalt des Anpassungslehrgangs abschließt. Für 
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staates in welchem Umfang auf die Weiterbildung 
angerechnet wurden,

7.   eine schriftliche Erklärung, ob die Anerkennung der 
Weiterbildungsnachweise bereits bei einer anderen 
Apothekerkammer beantragt wurde.

Soweit die unter Nummern 4 bis 6 genannten Unter-
lagen und Bescheinigungen nicht in deutscher Sprache 
ausgestellt sind, sind sie zusätzlich in beglaubigter 
Übersetzung vorzulegen, die durch einen öffentlich be-
stellten oder beeidigten Übersetzer oder Dolmetscher er-
stellt wurde.

(2) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder 
der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, 
kann die Apothekerkammer die antragstellende Person 
auffordern, weitere geeignete Unterlagen vorzulegen. 
Soweit die Unterlagen in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
in der Schweiz ausgestellt wurden, kann sich die Apo-
thekerkammer an die Kontaktstelle oder an die zustän-
dige Stelle des Ausbildungsstaates wenden.

(3) Die antragstellende Person hat durch geeignete Un-
terlagen darzulegen, in Nordrhein-Westfalen eine ihren 
Berufsqualifi kationen entsprechende Erwerbstätigkeit 
ausüben zu wollen. Für antragstellende Personen mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz sowie für Staatsangehörige dieser Staaten ist 
diese Darlegung entbehrlich, sofern keine besonderen 
Gründe gegen eine entsprechende Absicht sprechen.

§ 15b
Verfahren

(1) Die Apothekerkammer bestätigt der antragstellen-
den Person innerhalb eines Monats den Eingang des An-
trags einschließlich der nach § 15a vorzulegenden Unter-
lagen. In der Empfangsbestätigung ist das Datum des 
Eingangs mitzuteilen und auf die Frist nach Absatz 2 so-
wie auf die Voraussetzungen für den Beginn der Frist 
hinzuweisen. Sind die nach § 15a vorzulegenden Unter-
lagen unvollständig, teilt die Apothekerkammer inner-
halb eines Monats mit, welche Unterlagen nachzurei-
chen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis, dass die 
Frist nach Absatz  2 erst mit Eingang der vollständigen 
Unterlagen zu laufen beginnt.

(2) Die Apothekerkammer muss innerhalb von drei Mo-
naten über die Gleichwertigkeit entscheiden. Die Frist 
beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie 
kann einmal angemessen verlängert werden, wenn dies 
wegen der Besonderheiten des Falles gerechtfertigt ist. 
Für antragstellende Personen, die ihren Ausbildungs-
nachweis in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Vertragsstaat des Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz er-
worben haben oder deren Ausbildungsnachweise in ei-
nem dieser Staaten anerkannt wurden, kann die Frist-
verlängerung nach Satz  3 höchstens einen Monat 
betragen. Die Fristverlängerung ist zu begründen und 
rechtzeitig mitzuteilen.

(3) Im Fall des § 15a Absatz 2 ist der Lauf der Frist nach 
Absatz 2 bis zum Ablauf der von der Apothekerkammer 
festgelegten Frist gehemmt. Im Fall des Absatzes 4 ist 
der Lauf der Frist nach Absatz 2 bis zur Beendigung des 
sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

(4) Kann die antragstellende Person die für die Feststel-
lung oder Bewertung der Gleichwertigkeit erforderli-
chen Nachweise nach § 15a aus selbst nicht zu vertreten-
den Gründen nicht oder nur teilweise vorlegen oder ist 
die Vorlage der entsprechenden Unterlagen mit einem 
unangemessenen zeitlichen und sachlichen Aufwand 
verbunden, stellt die Apothekerkammer die für einen 
Vergleich mit der entsprechenden inländischen Weiter-
bildung maßgeblichen berufl ichen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten der antragstellenden Person durch 
sonstige geeignete Verfahren fest. Die antragstellende 
Person hat die Gründe glaubhaft zu machen, die einer 
Vorlage der entsprechenden Unterlagen entgegenstehen. 
Die Apothekerkammer ist befugt, eine Versicherung an 

die Prüfungen im Sinne dieses Absatzes gelten die 
Vorgaben der §§  10 bis 13 entsprechend. Für den 
Nachweis über die Absolvierung des Anpassungslehr-
gangs gilt § 7 entsprechend.

(2) „Anpassungslehrgang“ ist eine zeitlich befristete 
Ausübung des Berufs unter Verantwortung einer nach 
§ 5 zur Weiterbildung befugten Person an einer nach § 3 
Absatz 4 zugelassenen Weiterbildungsstätte. Die Einzel-
heiten des Anpassungslehrgangs werden von der Apo-
thekerkammer festgelegt und richten sich nach Art und 
Umfang der festgestellten wesentlichen Unterschiede. 
Der Anpassungslehrgang beträgt mindestens 6 und 
höchstens 36 Monate. Die Regelungen des § 39 Absatz 5 
und 6 Heilberufsgesetz NRW gelten entsprechend. Die 
Inhalte ergeben sich aus dem Bescheid nach §  15b Ab-
satz  2 Sätze 1 und 2. Geprüft werden die erworbenen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten im Bereich 
der festgestellten Defi zite.

(3) „Eignungsprüfung“ nach Absatz  1 ist eine aus-
schließlich die berufl ichen Kenntnisse der antragstellen-
den Person betreffende und von der Apothekerkammer 
durchgeführte Prüfung, mit der die Fähigkeit der an-
tragstellenden Person, in der Bundesrepublik Deutsch-
land den Beruf als Fachapothekerin oder Fachapotheker 
unter einer Fachapothekerinbezeichnung oder Fachapo-
thekerbezeichnung auszuüben, beurteilt werden soll. Die 
Prüfung erstreckt sich auf die Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Sachgebiete, die aufgrund eines 
Vergleichs der Weiterbildungsgänge des Herkunftsstaa-
tes und der in dieser Weiterbildungsordnung geregelten 
Weiterbildung mit der durchgeführten Weiterbildung 
nicht abgedeckt werden und deren Kenntnis eine we-
sentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufs im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ist. Die Sachgebiete 
werden von der Apothekerkammer anhand der Vorgaben 
in den Anlagen der Weiterbildungsordnung benannt.

(4) „Kenntnisprüfung“ ist eine die Kompetenzen als 
Fachapothekerin oder Fachapotheker betreffende und 
von der Apothekerkammer durchgeführte Prüfung, mit 
der die Kenntnisse der antragstellenden Person, in der 
Bundesrepublik Deutschland den Beruf als Fachapothe-
kerin oder Fachapotheker unter einer Fachapothekerin-
bezeichnung oder Fachapothekerbezeichnung auszu-
üben, beurteilt werden soll. Die Prüfung kann sich auf 
alle für das jeweilige Fach vorgeschriebenen Weiterbil-
dungsinhalte gemäß den Anlagen der Weiterbildungs-
ordnung erstrecken. Geprüft werden die erworbenen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten gemäß §  11. 
Die Sachgebiete werden von der Apothekerkammer an-
hand der Vorgaben in den Anlagen der Weiterbildungs-
ordnung und nach den allgemeinen Inhalten der Weiter-
bildung benannt.“

5.  Nach § 15 werden folgende §§ 15a bis 15c angefügt:

 „§ 15a
 Vorzulegende Unterlagen

(1) Zur Bewertung der Gleichwertigkeit sind dem An-
trag auf Feststellung der Gleichwertigkeit folgende Un-
terlagen beizufügen:

1.   Eine deutsche Approbation oder Berufserlaubnis zu-
züglich Nachweis über den gleichwertigen Ausbil-
dungsstand,

2.  ein Identitätsnachweis,

3.   eine tabellarische Aufstellung über die absolvierte 
Weiterbildung und die Berufspraxis in deutscher 
Sprache,

4.  eine amtlich beglaubigte Kopie der Weiterbildungs-
nachweise sowie Bescheinigungen über die Berufs-
praxis, sofern diese zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit erforderlich sind,

5.   in Fällen des § 14 Absatz 2 zusätzliche Nachweise zur 
Prüfung der Gleichwertigkeit,

6.   für den Fall, dass in einem anderen Mitgliedstaat, 
EWR-Staat oder Vertragsstaat ein Nachweis über 
eine Weiterbildung ausgestellt wird, die ganz oder 
teilweise in Drittstaaten absolviert wurde, Unterla-
gen darüber, welche Tätigkeiten in Drittstaaten 
durch die zuständige Stelle des Ausstellungsmitglied-
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  –  in der qualitätsgesicherten Herstellung von Arz-
neimitteln in Apotheken,

  –  in der Beurteilung, Förderung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen der Krankheitsprävention 
und Gesundheitsförderung einschließlich phy-
siologisch-chemischer und anderer Screening-
Verfahren,

  –  für die adressatengerechte Kommunikation mit 
Patientinnen und Patienten, Pfl egekräften, Ärz-
tinnen und Ärzten und Angehörigen anderer 
Heilberufe,

  –  für die Mitarbeiterführung in der Apotheke,

  –  in den Grundlagen des qualitätsgesicherten Ar-
beitens in der Apotheke sowie für die Imple-
mentierung und Weiterentwicklung des Quali-
tätsmanagements.

  Weiterbildungszeit und Durchführung:
   36 Monate in einer öffentlichen Apotheke ein-

schließlich des Besuchs von Seminaren. Ein Wech-
sel der Weiterbildungsstätte ist nur dann erforder-
lich, wenn die Zulassung der Weiterbildungsstätte 
eingeschränkt ist.

  Anrechenbare Weiterbildungszeiten:
  Bis zu 12 Monate Weiterbildung in

  –  Klinischer Pharmazie oder

  –  Arzneimittelinformation
bis zu 6 Monate Weiterbildung in

  –  Pharmazeutischer Technologie oder

  –  Pharmazeutischer Analytik oder

  –  Öffentlichem Gesundheitswesen oder

  –  Theoretischer und Praktischer Ausbildung“

 b)   In der Anlage zur Weiterbildungsordnung wird 
der zweite Abschnitt „Gebiet Klinische Pharma-
zie“ wie folgt gefasst:

  „2. Gebiet Klinische Pharmazie
   Klinische Pharmazie ist das Gebiet der Pharma-

zie, das die Versorgung aller Patientinnen und Pa-
tienten gemäß §  14 Apothekengesetz mit Arznei-
mitteln und sonstigen Produkten des 
medizinischen Sachbedarfs sowie die zugehörige 
pharmazeutische Betreuung umfasst. Die Facha-
pothekerin oder der Fachapo theker für Klinische 
Pharmazie sorgt für den wirk samen, sicheren und 
wirtschaftlichen Einsatz der Arzneimittel und Me-
dizinprodukte in seinem Versorgungsbereich. 

   Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere Be-
schaffungsmanagement, Arzneimittelherstellung, 
-prüfung, -distribution, -lagerung, -information 
und -beratung, Verbrauchscontrolling, patienten-
bezogene klinisch-pharmazeutische Dienstleistun-
gen und die Entwicklung und Umsetzung von 
Maßnahmen, die eine optimale Arzneimittelthera-
pie gewährleisten.

  Weiterbildungsziel:
   Erwerb und Weiterentwicklung eingehender 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, so 
dass der Fachapotheker für Klinische Pharmazie:

  –  detaillierte Kenntnisse zur klinischen Anwen-
dung der im Krankenhaus eingesetzten Arznei-
mittel hat,

  –  individuelle und allgemeine Therapieempfeh-
lungen unter Berücksichtigung evidenzbasierter 
Kriterien und patientenindividueller Parameter 
erstellt,

  –  Patientinnen und Patienten des Krankenhauses 
im Rahmen des Medikationsmanagements phar-
mazeutisch betreut,

  –  individuelle und allgemeine Empfehlungen zum 
Umgang mit und zur Applikation von Arznei-
mitteln für das Pfl egepersonal erstellt,

  –  unterschiedliche Kommunikationstechniken für 
die Beratung und Schulung von Patientinnen 

Eides Statt zu verlangen und abzunehmen. In diesem 
Fall ist der Lauf der Frist nach Absatz 1 Satz 3 bis zur 
Beendigung des sonstigen geeigneten Verfahrens ge-
hemmt.

(5) Sonstige geeignete Verfahren zur Ermittlung der be-
rufl ichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Sinne des Absatzes 4 sind insbesondere Arbeitsproben, 
Fachgespräche, praktische und theoretische Prüfungen 
sowie Gutachten von Sachverständigen.

(6) Die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertig-
keit erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse der in den 
Absätzen 4 und 5 vorgesehenen sonstigen Verfahren.

(7) Die Apothekerkammer bestätigt der zuständigen Be-
hörde oder einer anderen zuständigen Stelle auf Anfrage 
sowohl die Authentizität der von ihr ausgestellten Be-
scheinigung als auch, dass die Mindestanforderungen an 
die Weiterbildung erfüllt sind.

§ 15c
Mitwirkungspfl ichten

(1) Die antragstellende Person ist verpfl ichtet, alle für 
die Ermittlung der Gleichwertigkeit notwendigen Unter-
lagen vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.

(2) Kommt die antragstellende Person dieser Mitwir-
kungspfl icht nicht nach und wird hierdurch die Aufklä-
rung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann die 
Apothekerkammer ohne weitere Ermittlungen entschei-
den. Dies gilt entsprechend, wenn die antragstellende 
Person in anderer Weise die Aufklärung des Sachver-
halts wesentlich erschwert.

(3) Der Antrag kann wegen fehlender Mitwirkung abge-
lehnt werden, nachdem die antragstellende Person auf 
die Folge schriftlich hingewiesen worden ist und der 
Mitwirkungspfl icht nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist nachgekommen ist.“

6.  In § 18 werden nach dem Wort „Apothekerkammer“ 
die Wörter „oder von einer anderen Apothekerkam-
mer“ eingefügt.

7.  Die Anlage zur Weiterbildungsordnung wird wie 
folgt geändert:

 a)   In der Anlage zur Weiterbildungsordnung wird 
der erste Abschnitt „Gebiet Allgemeinpharmazie“ 
wie folgt gefasst:

  „1. Gebiet Allgemeinpharmazie
   Allgemeinpharmazie ist das Gebiet der Pharma-

zie, das die Versorgung der Bevölkerung mit Arz-
neimitteln und Medizinprodukten zur Behandlung 
und Prävention von Krankheiten umfasst. Dazu 
zählen vor allem die pharmazeutische Information 
und Beratung der Patientinnen und Patienten und 
von Angehörigen der Heilberufe, das Medikations-
management zur Optimierung der Arzneimittel-
therapie sowie die qualitätsgesicherte Herstellung, 
Prüfung und Lagerung der Arzneimittel.

  Weiterbildungsziel:

   Erweiterte und vertiefte Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten für die pharmazeutische Praxis 
einschließlich des Erwerbs von Managementkom-
petenzen und persönlichen Kompetenzen, insbe-
sondere

  –  für die Beurteilung, Auswahl und Anwendung 
von Arzneimitteln, einschließlich der Erken-
nung, Lösung und Prävention unerwünschter 
Arzneimittelwirkungen,

  –  für die Recherche und Bewertung von Informa-
tionen über Arzneimittel und Arzneimittelthe-
rapien und der Ableitung geeigneter Maßnah-
men und Empfehlungen

  –  für das Medikations- und Interaktionsmanage-
ment in der Apotheke mit dem Ziel, die Arznei-
mitteltherapie hinsichtlich Erfolg, Sicherheit 
und Konkordanz zu optimieren,

  –  in der Krankheitslehre und Arzneimittelthera-
pie,
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und Patienten, Ärztinnen und Ärzten, Pfl ege-
kräften und pharmazeutischem Personal sowie 
für die Leitung von Sitzungen zielgruppenspezi-
fi sch an wendet,

  –  Herstellungs- und Prüfungsanweisungen nach 
anerkannten pharmazeutischen Regeln für pati-
entenindividuelle Zubereitungen und Defektur-
arzneimittel selbstständig erarbeitet,

  –  unterschiedliche Arzneiformen in der nach der 
pharmazeutischen Wissenschaft erforderlichen 
Qualität sowie Medizinprodukte und In-vitro-
Diagnostika herstellt, diese prüft und die Her-
stell- und Prüfvorgänge dokumentiert,

  –  die qualitative und ökonomische Warenbewirt-
schaftung des medizinischen Sachbedarfs si-
cherstellt,

  –  bei der Auswahl der Arzneimittel des Kranken-
hauses entscheidend mitwirkt und sicherstellt, 
dass diese unter Beachtung von Effektivität, 
 Sicherheit und Ökonomie bewertet werden,

  –  medizinische und pharmazeutische Informatio-
nen insbesondere zu Arzneimitteln recherchiert, 
bewertet, kommuniziert und dokumentiert,

  –  die über die jeweilige Apotheke beschafften Me-
dizinprodukte, In-vitro-Diagnostika und diäte-
tischen Lebensmittel hinsichtlich ihres sachge-
rechten Umgangs und ihrer Anwendung 
beurteilt,

  –  pharmazeutische Dienstleistungen in geeigneter 
Form dokumentiert,

  –  die gesetzlichen und betriebswirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen des Krankenhauses und 
Gesundheitswesens kennt und die Tätigkeiten 
der Apotheke in diese einordnet,

  –  operative und strategische Managementaufga-
ben hinsichtlich der Erbringung pharmazeuti-
scher Leistungen erfüllt,

  –  zur Auswahl und Durchführung geeigneter 
Maßnahmen zur Erhöhung der Arzneimittelthe-
rapiesicherheit beiträgt,

  –  die Aufgaben der Apothekerin oder des Apothe-
kers bei der Durchführung klinischer Prüfungen 
kennt,

  –  Informationen über Arzneimittelrisiken er-
kennt, sammelt und bewertet und adäquate 
Maßnahmen zur Risikominimierung ergreift,

  –  im Antibiotic Stewardship-Team des Kranken-
hauses mitarbeitet bzw. die Aufgaben gemäß In-
fektionsschutzgesetz wahrnimmt und Ärztinnen 
und Ärzte und Pfl egepersonal hinsichtlich der 
Auswahl und der Anwendung der Antiinfektiva 
und Desinfektionsmittel berät,

  –  bei der Qualitätssicherung aller arzneimittelbe-
zogenen Prozesse im Krankenhaus mitwirkt.

  Weiterbildungszeit und Durchführung:
   36 Monate in einer Krankenhausapotheke, einer 

krankenhausversorgenden Apotheke oder einer 
Bundeswehrkrankenhausapotheke einschließlich 
des Besuchs von Seminaren und dem Nachweis 
geforderter praktischer Tätigkeiten an der Weiter-
bildungsstätte. Während der Weiterbildungszeit 
ist eine Projektarbeit anzufertigen. Ein Wechsel 
der Weiterbildungsstätte ist nur dann erforder-
lich, wenn die Zulassung der Weiterbildungsstätte 
eingeschränkt ist.

  Anrechenbare Weiterbildungszeiten:
  Bis zu 12 Monate Weiterbildung in

  –  Allgemeinpharmazie oder

  –  Arzneimittelinformation oder

  –  Pharmazeutischer Technologie oder

  –  Pharmazeutischer Analytik
bis zu 6 Monate Weiterbildung in

  –  Öffentlichem Gesundheitswesen oder

  –  Theoretischer und Praktischer Ausbildung.“

 c)   In der Anlage zur Weiterbildungsordnung wird 
der dritte Abschnitt „Gebiet Arzneimittelinforma-
tion“ wie folgt gefasst:

  „3. Gebiet Arzneimittelinformation
   Arzneimittelinformation ist das Gebiet der Phar-

mazie, das die Erarbeitung, Sammlung, Aufberei-
tung, Bewertung und Weitergabe von Erkenntnis-
sen zur Qualität, Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit von Arzneimitteln an unter-
schiedliche Zielgruppen umfasst.

  Weiterbildungsziel:
   Erwerb und Weiterentwicklung eingehender 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, so 
dass die Fachapothekerin oder der Fachapotheker 
für Arzneimittelinformation:

  –  wissenschaftliche Daten und Informationen 
über Arzneistoffe und Arzneimittel sammelt, 
diese bewertet, die Ergebnisse zielgruppenspezi-
fi sch aufbereitet und sie weitergibt,

  –  die Anforderungen, den Aufbau und die inhalt-
liche Gestaltung von standardisierten Arznei-
mittelinformationen wie Gebrauchsinformation, 
Fachinformation, Kennzeichnung und öffentli-
che Beurteilungsberichte kennt,

  –  die grundlegenden Anforderungen an das De-
sign, die Planung und Durchführung klinischer 
Studien sowie biometrische Methoden zur Aus-
wertung klinischer Studien kennt,

  –  klinische und epidemiologische Studien, Meta-
Analysen, systematische Reviews und medizini-
sche Leitlinien interpretiert und deren Qualität 
und wissenschaftliche Evidenz beurteilt,

  –  die rechtlichen Grundlagen der Arzneimittelzu-
lassung, unterschiedliche Zulassungsverfahren, 
den grundsätzlichen Aufbau des Zulassungsdos-
siers sowie die grundlegenden regulatorischen 
Anforderungen zum Nachweis der Qualität, Un-
bedenklichkeit und Wirksamkeit eines Arznei-
mittels sowie Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung bzw. Änderung der Zulassung kennt,

  –  die Grundlagen von GxP kennt, insbesondere 
Good Manufactoring Practice (GMP), Good Cli-
nical Practice (GCP), Good Clinical Laboratory 
Practice (GCLP), Good Laboratory Practice 
(GLP), Good Pharmacovigilance Practice (GVP) 
und Good Distribution Practice (GDP),

  –  den Aufbau des nationalen und internationalen 
 Risikomanagement-Systems sowie die Metho-
den und Verfahren zur Erfassung und Bewer-
tung von Arzneimittelrisiken kennt,

  –  unterschiedliche Formen, Zielstellungen und 
den Anwendungsbereich pharmakoökonomi-
scher und anderer Studien zur Nutzenbewer-
tung von Arzneimitteln kennt und deren Quali-
tät bewertet.

   Zusätzlich hat die Fachapothekerin oder der 
Fach apotheker für Arzneimittelinformation 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in 
mindestens zwei der nachfolgenden Bereiche:

  –  Die Fachapothekerin oder der Fachapotheker 
kennt Methoden zur Ermittlung des therapeuti-
schen Bedarfs für neue Arzneistoffe, für die 
Wirkstoffentwicklung sowie für den pharma-
zeutischen Entwicklungsprozess neuer Arznei-
mittel.

  –  Die Fachapothekerin oder der Fachapotheker 
kann Arzneimittel von anderen Produktgruppen 
wie Medizinprodukten, Nahrungsergänzungs-
mitteln, diätetischen Lebensmitteln, Kosmetika 
und Bioziden abgrenzen. 

  –  Die Fachapothekerin oder der Fachapotheker 
kennt die gesetzlichen Grundlagen für Medizin-
produkte, deren Einstufung und Klassifi zierung, 
die Voraussetzungen für den Marktzugang ein-
schließlich der klinischen Prüfung, das Vigi-
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lanzsystem für Medizinprodukte sowie die Me-
chanismen der Preisbildung und Erstattung.

  –  Die Fachapothekerin oder der Fachapotheker 
kennt die Grundzüge des Projektmanagements 
zur Planung, Überwachung, Steuerung und zum 
Abschluss von Projekten im Zusammenhang mit 
Arzneimitteln.

  Weiterbildungszeit und Durchführung:
   36 Monate in geeigneten Einrichtungen der Arz-

neimittelinformation einschließlich des Besuchs 
von Seminaren. Während der Weiterbildungszeit 
ist eine Projektarbeit anzufertigen.

   Als Weiterbildungsstätten kommen Pharmazeuti-
sche Betriebe, wissenschaftliche Einrichtungen, 
Behörden und andere Institutionen in Frage, so-
weit diese nachweislich die Weiterbildungsziele 
vermitteln können. Die jeweils anerkennungsfä-
hige Weiterbildungszeit an den einzelnen Weiter-
bildungsstätten richtet sich nach dem Umfang der 
vermittelten Weiterbildungsinhalte.

   Ein Wechsel der Weiterbildungsstätte ist dann er-
forderlich, wenn die Zulassung der Weiterbil-
dungsstätte eingeschränkt ist.

  Anrechenbare Weiterbildungszeiten:
   Bis zu 6 Monate Weiterbildung in einem unter § 2 

Abs. 1 genannten Gebiet.“

 d)   In der Anlage zur Weiterbildungsordnung wird 
der achte Abschnitt „Gebiet Theoretische und 
Praktische Ausbildung“ wie folgt gefasst:

  „8. Gebiet Theoretische und Praktische Ausbildung
   Theoretische und praktische Ausbildung ist das 

Gebiet der Pharmazie, das die Ausbildung von 
pharmazeutischem oder nicht pharmazeutischem 
Personal oder anderen Berufsgruppen, die Kom-
petenzen über Arzneimittel und Medizinprodukte 
benötigen, pädagogisch begleitet. Dies schließt die 
methodisch-didaktische Auswahl, Aufarbeitung 
und Vermittlung der jeweils geforderten Ausbil-
dungsziele und -inhalte in den pharmazeutisch re-
levanten Gebieten ein.

  Weiterbildungsziel:
  –  Erwerb und Weiterentwicklung eingehender 

Kenntnisse und Fertigkeiten, so dass die Facha-
pothekerin oder der Fachapotheker für Theore-
tische und Praktische Ausbildung:

  –  den Unterricht fach- und sachgerecht plant, 
fachlich und sachlich korrekt durchführt und 
evaluiert,

  –  den Kompetenzerwerb der Lernenden ermög-
licht, Lernende motiviert sowie gezielt fördert 
und fordert,

  –  Lernende beratend und beurteilend begleitet,

  –  Strategien für die Prävention und Lösung von 
Konfl iktsituationen entwickelt,

  –  verschiedene Methoden der Lernerfolgskont-
rolle und Leistungsbeurteilung anwendet und

  –  Prüfungen plant und gestaltet sowie die Ergeb-
nisse der Prüfungen bewertet.

  Weiterbildungszeit und Durchführung:
  a)   36 Monate hauptberufl iche Unterrichtstätigkeit 

an einer Schule, Lehranstalt oder einer anderen 
geeigneten Einrichtung zur Ausbildung phar-
mazeutischen oder nicht pharmazeutischen 
Personals oder anderer Berufsgruppen, die 
Kenntnisse über Arzneimittel und Medizinpro-
dukte benötigen. Zusätzlich nachzuweisen sind 
600 Stunden nebenberufl icher Tätigkeit in einer 
öffentlichen Apotheke oder Krankenhausapo-
theke, die den Anforderungen an eine Weiter-
bildungsstätte für Allgemeinpharmazie bzw. 
Klinische Pharmazie genügen. Von den 600 
Stunden können bis zu 300 Stunden bereits vor 
der Anmeldung zur Weiterbildung abgeleistet 
worden sein. In diesem Fall dürfen zwischen 
der Ableistung dieser Stunden und der Anmel-

dung zur Weiterbildung nicht mehr als 3 Jahre 
vergangen sein.

   oder

    36 Monate hauptberufl iche Tätigkeit in einer 
zugelassenen Weiterbildungsstätte für Allge-
meinpharmazie oder Klinische Pharmazie, 
während nebenberufl ich in einem Umfang von 
mindestens 300 Unterrichtsstunden an einer 
Schule, Lehranstalt oder einer anderen geeigne-
ten Einrichtung zur Ausbildung pharmazeuti-
schen oder nicht pharmazeutischen Personals 
oder anderer Berufsgruppen, die Kenntnisse 
über Arzneimittel und Medizinprodukte benöti-
gen, unterrichtet wird.

    Ein Wechsel der Weiterbildungsstätte ist nur 
dann erforderlich, wenn die Zulassung als Wei-
terbildungsstätte eingeschränkt ist.

  b)   Während der Weiterbildungszeit sind der Be-
such von Seminaren und sechs Lehrproben 
nachzuweisen; davon ist die letzte Teil der Prü-
fung. Zu jeder Lehrprobe ist im Vorfeld ein Un-
terrichtsentwurf zu erarbeiten.

  Anrechenbare Weiterbildungszeiten:
   Bis zu 12 Monate Weiterbildung in einem unter 

§ 2 Abs. 1 genannten Gebiet.“

 e)   In der Anlage zur Weiterbildungsordnung wird 
nach dem neunten Abschnitt „Gebiet Öffentliches 
Gesundheitswesen“ der Abschnitt „Bereich Na-
turheilverfahren und Homöopathie“ wie folgt ge-
fasst:

  „Bereich Naturheilverfahren und Homöopathie
   Naturheilverfahren und Homöopathie ist der Be-

reich, der die notwendigen Kompetenzen für die 
sachkundige Information und Beratung der Bevöl-
kerung sowie der Angehörigen der Heilberufe zu 
Phytopharmaka, Homöopathika und Arzneimit-
teln der komplementären Therapierichtungen ver-
mittelt.

  Weiterbildungsziel:
   Erlangung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten, sowie deren Erweiterung und Vertie-
fung, insbesondere über

  –  wichtige und gebräuchliche Phytopharmaka, 
ihre Herstellung, die Anforderungen und Beur-
teilung ihrer Qualität, Wirksamkeit und Unbe-
denklichkeit, ihre sachgerechte Anwendung ein-
schließlich deren Möglichkeiten und Grenzen

  –  wichtige und gebräuchliche Homöopathika, de-
ren Herstellung und sachgerechte Anwendung, 
so dass Patientinnen und Patienten begleitend 
zur therapeutisch verordneten homöopathischen 
Therapie sowie im Rahmen der Selbstmedika-
tion beraten werden können

  –  komplementäre Therapierichtungen, z. B. anth-
roposophische Medizin, Aromatherapie, Ayur-
veda, Bach-Blüten-Therapie, Biochemie nach 
Schüssler, Traditionelle chinesische Medizin, 
Spagyrik, Ernährungstherapie mit besonderem 
Bezug zu Na turheilverfahren, Homotoxinlehre, 
Isopathie, Nosoden-Therapie und physikalische 
Therapie.

  Weiterbildungszeit und Durchführung:
   Mindestens 12 Monate in einer Apotheke ein-

schließlich des Besuchs von mindestens 100 aner-
kannten Seminarstunden. Während der Weiterbil-
dungszeit ist eine Projektarbeit anzufertigen.“

 f)   In der Anlage zur Weiterbildungsordnung wird 
nach dem neunten Abschnitt „Gebiet Öffentliches 
Gesundheitswesen“ hinter dem Abschnitt „Be-
reich Onkologische Pharmazie“ folgender Bereich 
angefügt:

  „Bereich Infektiologie
   Infektiologie ist der Bereich der Pharmazie, der 

sich mit der Behandlung und Prävention von In-
fektionserkrankungen beschäftigt und insbeson-
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dere die Pharmakotherapie mit Antiinfektiva aber 
auch Strategien zur Sicherung eines rationalen 
Antiinfektivaeinsatzes umfasst.

  Weiterbildungsziel:
   Erwerb und Weiterentwicklung eingehender 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, so 
dass die weitergebildete Apothekerin oder der 
weitergebildete Apotheker

  –  Ärztinnen und Ärzte, Pfl egepersonal und Pati-
entinnen und Patienten zum pharmakothera-
peutischen Einsatz der Antiinfektiva berät. Dies 
umfasst die geeignete Substanzwahl in Abhän-
gigkeit von Substanzeigenschaften, Krankheits-
bild sowie Erreger und Infektionsort. Die wei-
tergebildete Apothekerin oder der 
weitergebildete Apotheker erarbeitet patienten-
individuelle Dosierungsschemata, bewertet arz-
neimittelbezogene Probleme und gibt Hinweise 
zum Umgang mit diesen.

  –  einrichtungsbezogene Hygienestandards nach 
Maßgabe der gesetzlichen und normativen Rege-
lungen bewertet. Sie oder er erkennt mögliche 
Übertragungswege wichtiger Infektionserreger 
in der Einrichtung und schlägt Maßnahmen zur 
Infektionsprävention insbesondere im Rahmen 
der Applikation von Arzneimitteln vor. Die wei-
tergebildete Apothekerin oder der weitergebil-
dete Apotheker berät Ärztinnen und Ärzte, Pfl e-
gepersonal und Patientinnen und Patienten im 
Umgang mit Desinfektionsmitteln und über den 
Einsatz von Wirkstoffen zur Dekolonisation.

  –  ABS-Strategien zur Sicherung einer rationalen 
Antibiotika-Anwendung im Krankenhaus kennt 
und diese anwendet. 

  –  zielgruppenspezifi sche Techniken der Kommu-
nikation anwendet. Die weitergebildete Apothe-
kerin oder der weitergebildete Apotheker plant 
und führt Schulungs- und Informationsmaßnah-
men unter Kenntnis der Vor- und Nachteile ver-
schiedener Schulungsformate und unter Aus-
wahl geeigneter Inhalte, Methoden und Medien 
durch. Sie oder er plant und leitet Sitzungen ef-
fektiv und zielorientiert.

  Weiterbildungszeit und Durchführung:
   12-monatige Tätigkeit in einer zur Weiterbildung 

geeigneten Einrichtung, insbesondere Kranken-
häuser und krankenhausversorgende öffentliche 
Apotheken, einschließlich des Besuchs von min-
destens 100 Seminarstunden 

   Während der Weiterbildungszeit ist eine Projekt-
arbeit anzufertigen, die folgende praktische Auf-
gaben umfasst:

  –  Optimierung der Antiinfektiva-Dosierung für 10 
Patientinnen und/oder Patienten auf Grundlage 
patientenspezifi scher Daten inkl. Therapeuti-
schem Drug Monitoring,

  –  Teilnahme an der Stationsvisite oder am infek-
tiologischen Konsildienst und Entwicklung von 
10 patientenindividuellen Vorschlägen zur anti-
infektiven Arzneimitteltherapie zu unterschied-
lichen Organinfektionen,

  –  Erfassung, Bearbeitung und Dokumentation von 
10 ärztlichen und/oder pfl egerischen Anfragen 
zur antiinfektiven Arzneimitteltherapie und

  –  Durchführung einer Antiinfektiva-Verbrauchs-
analyse mit Kommentierung.

   Aus den Ergebnissen dieser Aufgaben ist ein Opti-
mierungskonzept zur Sicherung einer rationalen 
Antiinfektiva-Verordnung für die Einrichtung zu 
erarbeiten.“

Artikel II

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung tritt am 
Tage nach Veröffentlichung im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Ausgefertigt:

Münster, den 16. Dezember 2015

Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Gabriele Regina  O v e r w i e n i n g

Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Genehmigt:

Düsseldorf, den 28. Januar 2016

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege 
und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

AZ: – 232.0810.97 –

Im Auftrag

H a m m

– MBl. NRW. 2016 S. 174

21220

Änderung der Beitragsordnung 
der Ärztekammer Nordrhein

vom 21. November 2015

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein 
hat in ihrer Sitzung am 21. November 2015 aufgrund des 
Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW S.  403)  
zuletzt geändert am 8. September 2015 (GV. NRW 
S.  666) folgende Änderung der Beitragsordnung der 
 Ärztekammer Nordrhein vom 28. Oktober 2000, zuletzt 
geändert am 2. April 2011 (MBl. NRW. S. 318), beschlos-
sen, die durch Erlass des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pfl ege und Alter des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 12. Februar 2016, Az. – 222-081044 – ge-
nehmigt worden ist.

Artikel 1

Die Beitragsordnung der Ärztekammer Nordrhein vom 
28. Oktober 2000 in der Fassung vom 2. April 2011 
(SMBL. NRW. 21220) wird wie folgt geändert:

1 § 1 wird wie folgt geändert:

 In § 1 wird Absatz 7 neu angefügt.

  „(7) Freiwillige Kammermitglieder nach §  1 Ab-
satz 3 der Satzung der Ärztekammer Nordrhein wer-
den für das Jahr der Mitgliedschaft in Höhe von 
80,00 Euro beitragspfl ichtig. Das laufende Beitrags-
jahr richtet sich nach § 1 Absatz 3.“ 

2 § 5 wird wie folgt geändert:

2.1 § 5 Absatz 1 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.

2.2 § 5 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Bei nicht fristgerechter Zahlung wird die/der 
Kammerangehörige einmal erinnert. Danach wird 
einmal gemahnt. Nach erfolgloser Mahnung wird die 
Vollstreckung eingeleitet.“

Artikel 2

Die Änderung der Beitragsordnung vom 21. November 
2015 tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Ministe-
rialblatt für das Land NRW in Kraft.

Ausfertigung:

Düsseldorf, den 27. November 2015

Rudolf  H e n k e

Präsident
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b)  Buchstabe F Nummer1. wird wie folgt gefasst:

  „1 die Bearbeitung von Anträgen zur Vergabe von 
Fortbildungspunkten im Rahmen der Zertifi zierung 
der ärztlichen Fortbildung, der Anerkennung von 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen spätestens 
4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

 –  Präsenzveranstaltungen mit 
Sponsoring und/oder Teilnehmer-
gebühren = € 150,00

 –  Präsenzveranstaltungen mit 
Sponsoring, bei denen der 
Veranstalter und Sponsor 
identisch sind = € 250,00

 – Printmedien, CD-Rom = € 200,00

 – e Learning, Blended-Learning = € 300,00.“

Genehmigt.

Düsseldorf, den 12. Februar 2016

Ministerium für Gesundheit,
Emanzipation, Pfl ege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

– 222 – 0810.54.2 –

Im Auftrag

H a m m

Die vorstehende Änderung der Verwaltungsgebühren-
ordnung wird hiermit ausgefertigt und im Ministerial-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen und im „West-
fälischen Ärzteblatt“ bekanntgemacht.

Münster, den 24. Februar 2016

Der Präsident

Dr. med. Theodor  W i n d h o r s t

– MBl. NRW. 2016 S. 180

21220

Änderung der Berufsordnung
der Ärztekammer Westfalen-Lippe

vom 28. November 2015

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-
Lippe hat in ihrer Sitzung am 28. November 2015 auf-
grund § 31 Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW S.  403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
8.  September 2015 (GV. NRW S.  666), folgende Ände-
rung der Berufsordnung vom 15. November 2003 (SMBl. 
NRW. 21220) beschlossen, die durch Erlass des Ministe-
riums für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12. Februar 2016 – 
222-0810.53 – genehmigt worden ist. 

Artikel I

1.   § 10 Absatz 2 der Berufsordnung erhält folgende Fas-
sung: 

  „(2) Ärztinnen und Ärzte haben den Patientinnen 
und Patienten auf Verlangen in die sie betreffende 
Dokumentation Einsicht zu gewähren, soweit der 
Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische 
Gründe oder erhebliche Rechte der Ärztin, des Arztes 
oder Dritter entgegenstehen. Auf Verlangen sind der 
Patientin oder dem Patienten Kopien der Unterlagen 
gegen Erstattung der Kosten herauszugeben.“

Genehmigt:

Düsseldorf, den 12. Februar 2016

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation,
Pfl ege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

Az. 222 – 0810.44 –

Im Auftrag

H a m m

Die vorstehende Änderung der Beitragsordnung der Ärz-
tekammer Nordrhein vom 21. November 2015 wird nach 
Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land NRW 
im Rheinischen Ärzteblatt bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 22. Februar 2016

Rudolf  H e n k e

Präsident

– MBl. NRW. 2016 S. 179

21220

Änderung der Verwaltungsgebührenordnung
der Ärztekammer Westfalen-Lippe

vom 28. November 2015

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-
Lippe hat in ihrer Sitzung am 28. November 2015 auf-
grund §  23 Absatz  1 Heilberufsgesetz vom 9. Mai 2000 
(GV.  NRW. S.  403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
8. September 2015 (GV.NRW. S. 666) folgende Änderung 
der Verwaltungsgebührenordnung der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe vom 28.  März 1981 (MBl. NRW. 
S.  1211), zuletzt geändert am 24. Januar 2015 (MBl. 
NRW. S. 426), beschlossen, die durch Erlass des Ministe-
riums für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12. Februar 2016 
genehmigt worden ist.

§ 1 wird wie folgt geändert:

a)  Buchstabe D Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 „2 nach dem Medizinproduktegesetz (MPG)*
 *  Für klinische Prüfungen und Leistungsbewertungsprüfungen von  

Medizinprodukten nach dem MPG gelten seit dem 15.Mai 2010 die  
Tarifstellen 10.6.1.9 – 10.6.1.12 und 10.6.1.15 der Allgemeinen  Ver-
waltungsgebührenordnung des Landes NRW (AVerwGebO NRW)  
vom 3. Juli 2001 in der jeweils gültigen Fassung.

 2.1  Bewertung einer monozentrischen 
Prüfung = €  500,00 -

    € 3.000,00

 2.2  Bewertung einer multizentrischen 
Prüfung = € 1.000,00 -

    € 4.000,00

 2.3  Rücknahme, Widerruf und Ruhen 
nach § 22b Absatz 5 MPG =  € 100,00 -

     € 2.000,00

 2.4  Stellungnahme bei wesentlichen 
Änderungen nach § 22 c MPG =  € 100,00 -

    € 2.000,00

 2.5  Bewertung einer Leistungs-
bewertungsprüfungnach 
§ 24 MPG =  € 500,00 -

     € 3.000,00

 2.6  Handlungen, Prüfungen und 
Untersuchungen, die Im Interesse 
oder auf Veranlassung des Gebühren-
Schuldners vorgenommen werden, 
soweit nicht Gebühren nach den 
Punkten 4.2 und 4.2.5 anfallen =  € 50,00 -

     € 25.500,00.“
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2.   In §  15 Absatz  3 der Berufsordnung wird die Zahl 
„59“ durch die Zahl „64“ ersetzt sowie die Jahreszahl 
„2008“ durch die Jahreszahl „2013“. Ebenfalls wird 
das Wort „Seoul“ durch das Wort „Fortaleza“ er-
setzt. 

3.   In §  18 Absatz  1 Satz  3 der Berufsordnung werden 
die Wörter „sich der Beitrag der Ärztin oder des Arz-
tes auf das Erbringen medizinischtechnischer Leis-
tungen auf Veranlassung der übrigen Mitglieder einer 
Teil-Berufsausübungsgemeinschaft beschränkt“ so-
wie die Wörter „von ihnen“ ersatzlos gestrichen. 

4.   In § 20 der Berufsordnung wird in Absatz 2 nach dem 
Wort „Ehepartners“ folgender Halbsatz „oder der 
Ehepartnerin, ihrer Partnerin oder seines Partners 
nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspart-
nerschaft“ eingefügt. 

5.   In § 31 Absatz 2 der Berufsordnung werden die Wör-
ter „Hilfsmittelerbringer oder sonstige Anbieter“ 
durch die Wörter „Hilfsmittelerbringerinnen oder 
-erbringer oder sonstige Anbieterinnen oder Anbie-
ter“ ersetzt. 

6.   In §  33 der Berufsordnung wird das Wort „Herstel-
ler“ durch die Wörter „Herstellerinnen oder Herstel-
ler“ sowie das Wort „Erbringer“ durch die Wörter 
„Erbringerinnen oder Erbringer“ ersetzt. 

7.   Die Nummer  5.4.1 der Anlage D der Berufsordnung 
(Richtlinie zur Durchführung der assistierten Repro-
duktion gem. § 13) wird wie folgt geändert: 

 a)  Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst: 

   „Zum Zwecke der Verfahrens- und Qualitätssi-
cherung hat die Leitung der Arbeitsgruppe gem. 
4.3.1. der Ärztekammer jährlich eine EDV-ge-
stützte Dokumentation über die Arbeit der Ar-
beitsgruppe entsprechend dem Fragenkatalog der 
Ärztekammer vorzulegen. Die Ärztekammer be-
stimmt die für die Datenannahme zuständige 
Stelle.“

 b)   Nach Satz  2 wird folgender neuer Satz  3 einge-
fügt: 

   „Die erhobenen Daten sollen regelmäßig so ausge-
wertet werden, dass der Ärztekammer und der 
Leitung der Arbeitsgruppe die Beurteilung der 
Tätigkeit der Arbeitsgruppe(n) ermöglicht wird.“

 c)   Die bisherigen Sätze 3 bis 7 werden die Sätze 4 
bis 8. 

 d)   In dem neuen Satz 4 werden die Wörter „In dem 
Bericht müssen im Einzelnen mindestens doku-
mentiert werden“ durch die Wörter „Im Einzelnen 
müssen mindestens dokumentiert werden“ ersetzt.

 e)  Der neue Satz 5 wird wie folgt neu gefasst: 

   „Die Beurteilung dieser Kriterien ist nur auf der 
Grundlage einer prospektiven Datenerfassung 
möglich.“

 f)   In dem neuen Satz  6 wird der 1. Halbsatz „Die 
Prospektivität der Datenerhebung wird dadurch 
gewährleistet,“ durch den Halbsatz „Konkret 
 bedeutet die Prospektivität der Datenerhebung,“ 
ersetzt.

Artikel II

Diese Änderung der Berufsordnung tritt am Tage der 
Veröffentlichung in Kraft. 

Münster, den 30. November 2015

Dr. med. Theodor  W i n d h o r s t

Präsident

Genehmigt:

Düsseldorf, den 12 Februar 2016

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pfl ege und Alter des Landes Nordhrein-Westfalen

– Az.: 222-0810.53 –

Im Auftrag 

H a m m

Die Änderung der Berufsordnung wird hiermit ausgefer-
tigt und im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen sowie im Westfälischen Ärzteblatt bekannt 
gegeben. 

Münster, den 24. Februar 2016

Dr. med. Theodor  W i n d h o r s t

Präsident

– MBl. NRW. 2016 S. 180

2123

Änderung der Gebührenordnung 
der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 

für die Durchführung der Gleichwertigkeits-
prüfung zur Ermittlung eines gleichwertigen 

 zahnärztlichen Kenntnisstandes gem. § 2 Abs. 2 
des Gesetzes über die Ausübung der 

Zahnheilkunde vom 14. November 2015

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer West-
falen-Lippe hat am 14. November 2015 aufgrund des 
§ 23 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 5 des Heil-
berufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Sep-
tember 2015 (GV. NRW. S. 666), folgende Änderung der 
Gebührenordnung der Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe für die Durchführung der Gleichwertigkeitsprü-
fung zur Ermittlung eines gleichwertigen zahnärztlichen 
Kenntnisstandes gem. § 2 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Ausübung der Zahnheilkunde beschlossen:

Artikel 1

Die Gebührenordnung der Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe für die Durchführung der Gleichwertigkeitsprü-
fung zur Ermittlung eines gleichwertigen zahnärztlichen 
Kenntnisstandes gem. §  2 Abs.  2 des Gesetzes über die 
Ausübung der Zahnheilkunde vom 26. Juni 2004 (MBl. 
NRW. S. 848) wird wie folgt geändert:

1.   Die Bezeichnung der Satzung erhält folgenden Wort-
laut:

  „Gebührenordnung der Zahnärztekammer Westfa-
len-Lippe für die Prüfungen zur Ermittlung eines 
gleichwertigen zahnärztlichen Kenntnisstandes sowie 
der zahnärztlichen Sprachkenntnisse“

2.  § 1 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

  „(1) Die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe erhebt 
Gebühren für die Prüfungen zur Ermittlung eines 
gleichwertigen zahnärztlichen Kenntnisstandes nach 
§ 2 Absatz 2 und Absatz 3 des Zahnheilkundegesetzes 
sowie der Überprüfung der zahnärztlichen  Sprach-
kenntnisse nach § 3 Absatz 5 der Zuständigkeitsver-
ordnung Heilberufe NRW in Verbindung mit § 9 Ab-
satz 4 Heilberufsgesetz NRW.“

3.  § 1 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

 „(2) Die Höhe der Gebühren beträgt

 –  für die schriftliche Prüfung im Rahmen der Ermitt-
lung eines gleichwertigen zahnärztlichen Kenntnis-
standes: 165,– EUR

 –  für die praktische und mündliche Prüfung im Rah-
men der Ermittlung eines gleichwertigen zahnärzt-
lichen Kenntnisstandes zusammen: 800,– EUR
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 –  für die Überprüfung der zahnärztlichen Sprach-
kenntnisse: 450,– EUR“

4.   An § 1 wird ein dritter Absatz angefügt und wie folgt 
gefasst:

  „(3) Für notwendige Wiederholungsprüfungen gelten 
die Absätze 1 und 2 entsprechend.“

5.  § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

  „Nimmt der Antragsteller an einer der Prüfungen 
nach § 1 Absatz 2 trotz Bestätigung im Sinne von § 2 
Absatz  1 nicht teil, bleibt er zur Entrichtung der 
 jeweiligen Gebühr verpfl ichtet, es sei denn, jemand 
anderes konnte aufgrund Ersuchens der Bezirksregie-
rung an seiner Stelle teilnehmen und ein Schaden ist 
der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe nicht ent-
standen.“

6.  § 4 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

  „(2) Wird eine der Prüfungen nach § 1 Absatz 2 nicht 
vollständig abgelegt, weil das Ergebnis frühzeitig 
feststeht, oder abgebrochen (z.B. mangels ausreichen-
der Deutschkenntnisse), wird die jeweilige Prüfungs-
gebühr nicht erstattet.“

Artikel 2

Die Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Ministerialblatt NRW in Kraft.

Genehmigt.

Düsseldorf, den 4. Februar 2016

Ministerium für Gesundheit,
Emanzipation, Pfl ege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: 232 – 0810.74.1 –

Im Auftrag

H a m m

Ausgefertigt zum Zwecke der Veröffentlichung im Mi-
nisterialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen

Münster, den 23.Februar 2016

Dr. Klaus  B a r t l i n g

Präsident der Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe

– MBl. NRW. 2016 S. 181

216

Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen für Investitionen 

zum Ausbau von Plätzen in Kindertages-
einrichtungen und Kindertagespfl ege 
Runderlass des Ministeriums für Familie, 

Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
– 321 – 6252.2 –

vom 9. März 2016

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und 
der Verwaltungsvorschriften zu §  44 der Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 938), geändert worden ist, Zuwendungen 

1.1.1
im Rahmen der Bundes-U3-Investitionsprogramme 
„Kinderbetreuungsfi nanzierung“ 2013 bis 2014 und 2015 
bis 2018,

1.1.2 
zur Abwicklung des U3-Investitionsprogramms 2010 bis 
2013 des Landes Nordrhein-Westfalen insbesondere un-
ter Verwendung der Rückfl üsse aus den fachbezogenen 
Pauschalen für Investitionen zum Auf- und Ausbau von 
zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei 
Jahren in Kindertageseinrichtungen und in Kindertages-
pfl ege unter Einbeziehung des bisherigen Angebots 

sowie

1.1.3 
im Rahmen des Ü3-Investitionsprogramms des Landes 
Nordrhein-Westfalen 2016 bis 2018 für Investitionen 
zum weiteren Ausbau von zusätzlichen Betreuungsplät-
zen insbesondere für Kinder im Alter von drei Jahren bis 
zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen unter 
Einbeziehung des bisherigen Angebots.

1.2 
Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstel-
lers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, 
 vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund 
ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

2.1
Gefördert werden Investitionsmaßnahmen in Kinderta-
geseinrichtungen oder in der Kindertagespfl ege, die 

2.1.1
im Rahmen des U3-Investitionsprogramms 2013 bis 2014 
des Bundes im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2012 und 
dem 30. Juni 2016, im Rahmen des U3-Investitionspro-
gramms 2015 bis 2018 des Bundes (Nummer  1.1.1) im 
Zeitraum zwischen dem 1. April 2014 und dem 31. De-
zember 2017 

und

2.1.2 
als Einzelmaßnahmen insbesondere durch Rückfl üsse 
aus den fachbezogenen Pauschalen des U3-Investitions-
programms des Landes (Nummer  1.1.2) durchgeführt 
und abgeschlossen werden und die der Schaffung und 
Inbetriebnahme neuer Betreuungsplätze für Kinder un-
ter drei Jahren dienen. 

2.2
Im Rahmen des Ü3-Investitionsprogramms des Landes 
werden Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrich-
tungen gefördert, die bis zum 31. Dezember 2019 durch-
geführt und abgeschlossen werden und die der Schaf-
fung und Inbetriebnahme neuer Betreuungsplätze für 
Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt dienen.

2.3
Kindertageseinrichtungen

Es können nur Kindertageseinrichtungen berücksichtigt 
werden, die nach dem Kinderbildungsgesetz gefördert 
werden können oder in privat-gewerblicher Trägerschaft 
geführt werden.

2.3.1
Gefördert werden 

2.3.1.1
mit den U3-Investitionsprogrammen die Neu-, Aus- und 
Umbaumaßnahmen einschließlich Ersteinrichtung (ohne 
Grundstückserwerb und Erschließung) von geeigneten 
Räumen aller Arten, die der Bildung, Erziehung und Be-
treuung von Kindern unter drei Jahren (zum Beispiel 
Gruppenraum, Gruppennebenraum, Mehrzweckraum, 
Wickelraum, Ruheraum, Liegeraum, Gymnastikraum, 
Werkraum, Personalraum, Sanitärbereich, Versorgungs-
küchenbereich, Speiseraum, Abstellräume/-fl ächen für 
Kinderwagen) dienen, sowie die Herrichtung und Aus-
stattung des Grundstücks. Sofern im Bestand genutzte 
Räumlichkeiten innerhalb der Einrichtung verlagert 
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oder neu errichtet werden müssen, dies zwingend durch 
den U3-Ausbau begründet ist und die wirtschaftlichste 
Lösung darstellt, sind die hierfür anfallenden Ausgaben 
ebenfalls förderfähig.

2.3.1.2 
mit dem Ü3-Investitionsprogramm die Neu-, Aus- und 
Umbaumaßnahmen einschließlich Ersteinrichtung (ohne 
Grundstückserwerb und Erschließung) von geeigneten 
Räumen aller Arten, die der Bildung, Erziehung und Be-
treuung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zum 
Schuleintritt (zum Beispiel Gruppenraum, Gruppen-
nebenraum, Mehrzweckraum, Ruheraum, Liegeraum, 
Gymnastikraum, Werkraum, Personalraum, Sanitärbe-
reich, Versorgungsküchenbereich, Speiseraum) dienen, 
sowie die Herrichtung und Ausstattung des Grund-
stücks. Sofern im Bestand genutzte Räumlichkeiten in-
nerhalb der Einrichtung verlagert oder neu errichtet 
werden müssen, dies zwingend durch den Ü3-Ausbau 
begründet ist und die wirtschaftlichste Lösung darstellt, 
sind die hierfür anfallenden Ausgaben ebenfalls förder-
fähig.

2.3.2
Gefördert werden können auch Ausstattungsmaßnah-
men von geeigneten Räumen sowie für die Herrichtung 
und Ausstattung des Grundstücks (zum Beispiel Umbau 
und/oder Umgestaltung des Außengeländes für Lehr-, 
Lern-, Spiel-, Sport- und Aufenthaltszwecke, Spiel-
zeug).

2.4
Kindertagespfl ege in den U3-Investitionsprogrammen

Es kann nur die Kindertagespfl ege durch diejenigen Ta-
gespfl egepersonen berücksichtigt werden, die durch den 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, einen von 
ihm Beauftragten oder, soweit die fachlichen Vorausset-
zungen entsprechend den Vorschriften des achten Buchs 
Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 
(BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 28. Oktober 2015 (BGBl.  I S.  1802) geändert 
worden ist, gegeben sind, auch durch einen sonstigen, 
zum Beispiel privat-gewerblichen, Träger vermittelt 
werden oder worden sind.

2.4.1
Gefördert werden investive Maßnahmen in der Wohnung 
der Tagespfl egeperson oder der Erziehungsberechtigten, 
die der Herrichtung der Räume für die Wahrnehmung 
des Auftrags nach §  23 Sozialgesetzbuch VIII dienen. 
Gefördert wird auch die Ausstattung der Räume mit 
Lehr-, Lern- und Sportmitteln sowie mit Spielzeug.

2.4.2
Gefördert werden investive Maßnahmen in anderen ge-
eigneten Räumen gemäß § 22 Absatz 1 Satz 4 Sozialge-
setzbuch VIII in Verbindung mit § 4 Absatz 4 des Kin-
derbildungsgesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. 
S. 462), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 
Juni 2014 (GV. NRW. S. 336) geändert worden ist,  wie 
Ausgaben zu investiven Maßnahmen nach Nummer 2.3.

3
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Gemeinden und Gemeinde-
verbände als Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Ju-
gendämter).

4
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

4.1
Zuwendungsart: Projektförderung

4.2
Finanzierungsart

4.2.1
Anteilfi nanzierung für Maßnahmen nach Nummer  2.3 
und 2.4.2

4.2.2
Festbetragsfi nanzierung für Maßnahmen nach Num-
mer 2.4.1

4.3
Form der Zuwendung: Zuweisung

4.4 
Bemessungsgrundlagen

4.4.1
Fördersatz für die Anteilfi nanzierung

Der Fördersatz beträgt bei Maßnahmen nach Num-
mer  2.3 bis 90 Prozent der nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit anerkannten Ausga-
ben. Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind auf fol-
gende Höchstbeträge pro Platz begrenzt:

4.4.1.1
Bei Neubaumaßnahmen inklusive Ersteinrichtung sowie 
der Herrichtung und Ausstattung des Grundstücks nach 
Nummer 2.3.1: 20 000 Euro,

4.4.1.2
bei Aus- und Umbaumaßnahmen sowie der Herrichtung 
und Ausstattung des Grundstücks nach Nummer 2.3.1: 8 
500 Euro,

4.4.1.3
bei Ausstattungsmaßnahmen von geeigneten Räumen so-
wie Herrichtung und Ausstattung des Grundstücks nach 
Nummer 2.3.2: 3 500 Euro.

4.4.1.4
Neue Räumlichkeiten, die von Kindern unter drei Jahren 
und Kindern ab Vollendung des dritten Lebensjahres ge-
meinsam genutzt werden, können je nach dem Zweck 
der Förderung (U3- oder Ü3-Förderung) nur anteilig ge-
fördert werden. Der förderfähige Anteil ist für jeden 
Raum nutzungsbezogen zu ermitteln. Der Bemessung ist 
der Anteil der Kinder unter drei Jahren und über drei 
Jahren an der Gesamtzahl der Kinder in der Gruppe zu-
grunde zu legen. Kinder unter drei Jahren sind mit dem 
Faktor 2 zu gewichten.

4.4.2
Fördersatz für die Festbetragsfi nanzierung

Die Pauschale für Maßnahmen nach Nummer  2.4.1 be-
trägt einmalig pro Kindertagespfl egestelle 500 Euro pro 
Kind (Höchstbetrag 2 500 Euro).

Wenn mehrere Maßnahmen nicht zusammengefasst wer-
den können, gilt die Bagatellgrenze der Nummer  1.1 
Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an Gemein-
den zu § 44 Landeshaushaltsordnung nicht.

4.5
Eigenanteil

Elternbeiträge als Ersatz des Eigenanteils des Zuwen-
dungsempfängers sind nicht zulässig.

5
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die sonstigen Zuwendungsbestimmungen sind durch 
Aufl agen im Zuwendungsbescheid festzulegen.

5.1
Neubauten und hergerichtete Grundstücke nach Num-
mer  4.4.1.1 müssen zwanzig Jahre, Aus- und Umbau-
maßnahmen und hergerichtete Grundstücke und Räume 
nach Nummern 4.4.1.2 und 4.4.1.3 fünf Jahre für den 
Zweck der jeweiligen Förderung (U3- oder Ü3-För-
derung) und im Falle des Wegfalls des Bedarfs für die 
 öffentliche Kinder- und Jugendhilfe genutzt werden. 

5.2
Die Zuwendungsempfänger sind verpfl ichtet zu bestäti-
gen, dass die Inventarisierung der mit der Zuwendung 
beschafften Gegenstände vorgenommen wurde.

5.3

Die Zuwendungsempfänger sind verpfl ichtet, die Ein-
richtung der geförderten Plätze (getrennt nach U3- und 
Ü3-Plätzen) zu bestätigen. 

5.3.1
Im Rahmen der U3-Investitionsprogramme 2013 bis 
2014 und 2015 bis 2018 des Bundes und bei Einzelmaß-
nahmen im Rahmen des U3-Investitionsprogramms des 
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Landes sind die Bestätigungen dem überörtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe (Landesjugendamt) zum 
30.  Juni eines jeden Jahres vorzulegen. Sie müssen An-
gaben über die Anzahl der jeweils bis zum 31. Dezember 
des Vorjahres neu eingerichteten und gesicherten Be-
treuungsplätze in Kindertageseinrichtungen sowie in der 
Kindertagespfl ege enthalten. Dabei ist zu unterscheiden 
nach solchen Plätzen, die mit Bundesmitteln und sol-
chen, die ohne Bundesfi nanzierung eingerichtet worden 
sind. Die Landesjugendämter berichten dem zuständigen 
Ministerium entsprechend zum 31. Juli eines jeden Jah-
res. 

5.3.2 
Im Rahmen des U3-Investitionsprogramms 2015 bis 2018 
des Bundes sind die Bestätigungen dem Landesjugend-
amt zum 31. Mai 2016 und 31. Mai 2018 vorzulegen.

Sie müssen Angaben über die Anzahl der bewilligten 
und der neu eingerichteten zusätzlichen Betreuungs-
plätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kinderta-
gespfl ege sowie Angaben über die hierfür aufgewendeten 
Bundes- und Landesmittel, getrennt nach Landesmit-
teln, kommunalen Mitteln und sonstigen Mitteln enthal-
ten. Die Landesjugendämter berichten dem zuständigen 
Ministerium entsprechend den in den §§  9 und 16 des 
Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der 
Tagesbetreuung für Kinder vom 10. Dezember 2008 
(BGBl.  I S. 2403, 2407), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2411) geän-
dert worden ist, festgelegten Berichts- und Monitoring-
pfl ichten.

5.3.3
Für den Abschlussbericht im Rahmen des U3-Investiti-
onsprogramms 2013 bis 2014 des Bundes im Jahr 2017 
nach §  9 Absatz  5 des Gesetzes über Finanzhilfen des 
Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder ha-
ben die Zuwendungsempfänger den Landesjugendäm-
tern die Bestätigungen bis spätestens zum 28. Februar 
2017 vorzulegen, die Landesjugendämter berichten dem 
zuständigen Ministerium bis spätestens zum 31. März 
2017.

5.3.4
Im Rahmen des U3-Investitionsprogramms 2015 bis 2018 
des Bundes haben die Zuwendungsempfänger den Lan-
desjugendämtern für den Zwischenbericht im Jahr 2017 
die Bestätigungen zum Stichtag 1. März 2017 bis spätes-
tens zum 31. März 2017 vorzulegen (§ 16 Absatz 3 Geset-
zes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Ta-
gesbetreuung für Kinder). Für den zusammenfassenden 
vorläufi gen Abschlussbericht im Jahr 2019 haben die 
Zuwendungsempfänger den Landesjugendämtern die 
Bestätigungen zum Stichtag 1. März 2019 bis spätestens 
zum 31. März 2019, für den Abschlussbericht im Jahr 
2020 zum Stichtag 1. März 2020 bis spätestens zum 
31. März 2020 vorzulegen (§ 16 Absatz 6 Gesetzes über 
Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreu-
ung für Kinder). Die Landesjugendämter berichten dem 
zuständigen Ministerium bis spätestens zum 30. April 
2017 (Zwischenbericht), 30. April 2019 (vorläufi ger Ab-
schlussbericht) und 30. April 2020 (Abschlussbericht).

5.3.5
Im Rahmen des Ü3-Investitionsprogramms 2016 bis 2018 
des Landes sind die Bestätigungen dem überörtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landesjugendamt) 
zum 30. Juni eines jeden Jahres vorzulegen. Sie müssen 
Angaben über die Anzahl der jeweils bis zum 31. Dezem-
ber des Vorjahres neu eingerichteten und gesicherten 
Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen enthal-
ten. Die Landesjugendämter berichten dem zuständigen 
Ministerium entsprechend zum 31. Juli eines jeden Jah-
res. Letztmalig und abschließend haben die Zuwen-
dungsempfänger den Landesjugendämtern die Bestäti-
gungen bis spätestens 31. Oktober 2020 vorzulegen, die 
Landesjugendämter berichten dem zuständigen Ministe-
rium spätestens zum 31. Dezember 2020.

5.4
Die Zuwendungsempfänger sind verpfl ichtet, den jewei-
ligen Zeitpunkt der Inbetriebnahme der geförderten 
Plätze zu benennen.

5.5
Der konkrete Durchführungs- und Bewilligungszeit-
raum wird im Bescheid festgesetzt. 

5.6
Aus der Bewilligung investiver Mittel nach dieser Richt-
linie entsteht kein Anspruch auf Förderung von Folge-
kosten, insbesondere Betriebskosten.

5.7
Weiterleitung

Die Zuwendungsempfänger leiten die Zuwendung zur 
Erfüllung des Zuwendungszwecks gegebenenfalls an die 
Träger der unter Nummer 2.3 genannten Einrichtungen 
bzw. der unter Nummer 2.4 genannten Tagespfl egeperso-
nen unter Berücksichtigung von Nummer  12 Verwal-
tungsvorschriften für Zuweisungen an Gemeinden zu 
§  44 Landeshaushaltsordnung weiter. In den Zuwen-
dungsbescheid ist als Aufl age eine dingliche Sicherung, 
mindestens nach den Vorgaben der Nummer 5.1, aufzu-
nehmen.

6
Verfahren

6.1
Bewilligungsbehörde

Bewilligungsbehörden sind die Landschaftsverbände 
Rheinland und Westfalen-Lippe als Landesjugendämter.

6.2 
Antragsverfahren

6.2.1
Das Jugendamt beantragt unter Beachtung des Grund-
satzes der Trägerpluralität für die Maßnahmen nach 
Nummer  2.3 der freien, kommunalen und privat-ge-
werblichen Träger der Jugendhilfe und für Maßnahmen 
nach Nummer  2.4 der Tagespfl egepersonen seines Be-
zirks sowie für eigene Vorhaben die Fördermittel nach 
dieser Richtlinie bei der Bewilligungsbehörde.

6.2.2
Die Anträge zu den Investitionsprogrammen sind den 
Landesjugendämtern entsprechend der seitens der 
obersten Landesjugendbehörde im Erlasswege fest-
gesetzten Termine vorzulegen. Die Landesjugendämter 
leiten zu den ebenfalls im Erlasswege festgesetzten Ter-
minen eine Aufstellung der förderfähigen Investitions-
vorhaben der obersten Landesjugendbehörde zu.

6.2.3
Mit dem Antrag sind die nachfolgenden Unterlagen vor-
zulegen:

a)  Beschreibung und Konzeption des Vorhabens,

b)   Planungsunterlagen, Grundrisspläne, Grundbuchaus-
zug,

c)  Kosten- und Finanzierungsplan,

d)   Organisatorische Konzeption der Einrichtung bei 
Kindertagespfl ege,

e)   Bedarfsanerkennung des örtlichen Trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe,

f)   Übersicht über die Zahl der geplanten Plätze im 
Sinne der Nummer 2, 

g)   Erlaubnis gemäß § 45 oder § 43 Sozialgesetzbuch VIII.

6.3
Mittelabruf

6.3.1
Die Mittel des U3-Investitionsprogramms 2013 bis 2014 
des Bundes können gestaffelt und längstens bis zum 
31.  Oktober 2016, die Mittel des U3-Investitionspro-
gramms 2015 bis 2018 des Bundes bis zum 31. Dezember 
2018 abgerufen werden.

6.3.2
Die Mittel der sonstigen Investitionsprogramme des 
Landes können bis zum 31. Dezember 2019 abgerufen 
werden
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7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

7.1
Diese Richtlinien treten am Tag nach der Veröffent-
lichung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 
außer Kraft. 

7.2 
Der Runderlass des Ministeriums für Generationen, Fa-
milie, Frauen und Integration vom 9. Mai 2008 (SMBl. 
NRW. 216) wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2016 S. 182

910

Betriebssatzung
für den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-

Westfalen (BS-LS-NRW)
Runderlass Ministeriums für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr
– I.4 – 03.01 –

vom 3. März 2016

Die Aufgaben der Straßenbauverwaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen werden – mit Ausnahme der nach 
dem Zweiten Modernisierungsgesetz vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S.  462), das zuletzt durch Berichtigung des 
Zweiten Modernisierungsgesetzes vom 12. Februar 2001 
(GV. NRW. S. 29) geändert worden ist, den Bezirksregie-
rungen zugewiesenen Aufgaben – durch den Landesbe-
trieb Straßenbau NRW erfüllt. Rechtsform, Aufgaben, 
Organisation, Aufsicht sowie Grundsätze zur Wirt-
schaftsführung werden wie folgt geregelt:

Abschnitt 1
Rechtsform, Ziele und Aufgaben

§ 1
Rechtsform, Name und Sitz

(1) Die Straßenbauverwaltung des Landes Nordrhein-
Westfalen wird als Landesbetrieb gemäß § 14a Landes-
organisationsgesetz vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. 
S. 421), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01. 
Oktober 2013 (GV. NRW. S. 566) geändert worden ist,  in 
Verbindung mit §  26 Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158) geführt. 

(2) Der Betrieb führt die amtliche Bezeichnung „Lan-
desbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen“ (LS-
NRW). Unter Marketingaspekten bedient er sich der 
Kurzbezeichnung Straßen.NRW und eines entsprechen-
den Betriebs-Logos.

(3) Der Landesbetrieb hat den Betriebssitz in Gelsenkir-
chen. Er gliedert sich darüber hinaus in Regionen, Nie-
derlassungen und Meistereien. 

(4) Der Gerichtsstand ist Gelsenkirchen.

§ 2
Aufgaben und Ziele

Der Landesbetrieb Straßenbau erbringt Leistungen für 
die Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen mit 
dem Ziel, Mobilität und Sicherheit im Straßenverkehr 
weiter zu fördern. Dazu gehört insbesondere Planung, 
Bau und Betrieb:

1.  der Bundesstraßen des Fernverkehrs nach dem 
Grundgesetz und dem Bundesfernstraßengesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 
(BGBl.  I S.  1206), das zuletzt durch Artikel 466 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl.  I S.  1474) 
geändert worden ist,

2.   der Landesstraßen einschließlich des Um- und Aus-
baus nach dem Straßen- und Wegegesetz des Landes 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. 
März 2015 (GV. NRW. S.  312) geändert worden ist 
und

3.   der Kreis- und Gemeindestraßen einschließlich des 
Um- und Ausbaus nach dem Straßen- und Wegege-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen, soweit ihm 
diese Aufgaben nach § 56 Absatz 3 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen über-
tragen worden sind.

§ 3
Sonstige Leistungen

(1) Der Landesbetrieb kann Leistungen für die Ver-
kehrsinfrastruktur und sonstige damit mittelbar oder 
unmittelbar im Zusammenhang stehende Leistungen 
auch für Dritte erbringen, soweit hierdurch die Erfül-
lung der Aufgaben nach § 2 nicht gefährdet wird.

(2) Mit Zustimmung des für das Straßenwesen zuständi-
gen Ministeriums kann der Landesbetrieb Straßenbau 
weitere Aufgaben übernehmen.

(3) Der Landesbetrieb bildet aus in anerkannten Ausbil-
dungsberufen, für die er die nach dem Berufsbildungsge-
setz vom 23. März 2005 (BGBl.  I S.  931) in der jeweils 
geltenden Fassung geforderten Voraussetzungen erfüllt.

§ 4
Produktkatalog

Alle vom Landesbetrieb zu erbringenden Leistungen 
werden in einem Produktkatalog festgelegt. Die Pro-
dukte und Leistungen werden in Produktsteckbriefen 
beschrieben. Der Produktkatalog und die Produktsteck-
briefe sind bei Bedarf fortzuschreiben.

Abschnitt 2
Geschäftsführung und Aufsicht

§ 5
Grundsätze, Organisation

(1) Der Landesbetrieb nimmt seine Aufgaben im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben und der Satzung selbst-
ständig wahr.

(2) Der Landesbetrieb regelt in Organisationsplänen die 
Grundzüge zur Organisation und zur Geschäftsvertei-
lung. Weitergehende Einzelheiten werden in Geschäfts-
verteilungsplänen sowie ergänzenden Ordnungen und 
Dienstanweisungen geregelt.

(3) Der Landesbetrieb regelt den inneren Geschäftsab-
lauf und den Dienst- und Geschäftsverkehr nach außen 
in einer Geschäftsordnung.

§ 6
Leitung

(1) Die Leitung des Landesbetriebes obliegt der Direk-
torin oder dem Direktor. Sie oder er wird von dem für 
das Straßenwesen zuständigen Ministerium bestellt. 

(2) Die Direktorin oder der Direktor führt die Geschäfte 
des Landesbetriebes eigenverantwortlich nach rechtli-
chen und wirtschaftlichen Grundsätzen und den Bestim-
mungen dieser Satzung, wie es die Aufgabenstellung und 
die Rahmenvorgaben der Aufsichtsbehörde erfordern.

(3) Die Direktorin oder der Direktor vertritt das Land 
Nordrhein-Westfalen in allen Angelegenheiten des Lan-
desbetriebes gerichtlich und außergerichtlich. Untervoll-
machten können erteilt werden. Die Aufsichtsbehörde 
behält sich vor, die gerichtliche und außergerichtliche 
Vertretung in Einzelfällen selbst zu übernehmen.

(4) Die Direktorin oder der Direktor ist Dienstvorge-
setzte oder Dienstvorgesetzter aller Beschäftigten des 
Landesbetriebes. Die beamtenrechtlichen und diszipli-
narrechtlichen Zuständigkeiten richten sich nach den 
entsprechenden Delegationsverordnungen und -erlassen 
der Aufsichtsbehörde.
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(5) Die Vertretung der Direktorin oder des Direktors 
wird in der Geschäftsordnung geregelt.

§ 7 
Aufsicht

(1) Aufsichtsbehörde ist das für das Straßenwesen zu-
ständige Ministerium.

(2) Der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
bedürfen wesentliche Änderungen der Aufgaben-, Orga-
nisations- und Ablaufstrukturen. Hierzu gehören insbe-
sondere

1.   die Errichtung und Aufl ösung oder Zusammenlegung 
von Außenstellen (§ 1 Absatz 3),

2.   wesentliche Änderungen der Organisationspläne oder 
der Aufgabenstruktur (§ 2),

3.  der Produktkatalog, 

4.   das erstmalige In-Kraft-Setzen sowie wesentliche 
Änderungen der Geschäftsordnungen (§  5 Absatz  3 
und § 6 Absatz 5) und

5.   der Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanz-
planung (§ 10)

sowie Vorhaben, für die sich die Aufsichtsbehörde aus-
drücklich die vorherige Zustimmung vorbehalten hat.

Abschnitt 3
Verwaltung und Wirtschaftsführung

§ 8
Grundsätze

(1) Ziel des Landesbetriebs ist es, alle Aufgaben effizi-
ent zu erledigen und für die entgeltfi nanzierten Leistun-
gen mindestens kostendeckende Erlöse zu erhalten. 
 Dabei versteht sich der Landesbetrieb als modernes 
Dienstleistungsunternehmen, das seine Leistungen kun-
denorientiert, bedarfsgerecht, wirtschaftlich und quali-
tätsgesichert erbringt. Der Landesbetrieb führt seine 
Aufgaben mit dem Ziel einer betriebswirtschaftlichen 
Optimierung durch.

(2) Für die Verwaltung und Wirtschaftsführung des 
Landesbetriebs gelten die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften für Landesbehörden, soweit nicht Abweichun-
gen und Ergänzungen zulässig und im Hinblick auf die 
Eigenschaft als Landesbetrieb erforderlich sind. Die 
 Abweichungen oder Ergänzungen werden vorbehaltlich 
besonderer Zuständigkeitsregelungen von der Aufsichts-
behörde – gegebenenfalls unter Beteiligung des Finanz-
ministeriums und des Landesrechnungshofs – festgelegt.

(3) Dem Landesbetrieb sind als Betriebsvermögen alle 
vorhandenen Wirtschaftsgüter des beweglichen Anlage-
vermögens, des Umlaufvermögens, die Betriebsvorrich-
tungen, auch wenn sie zum unbeweglichen Vermögen ge-
hören, sowie die immateriellen Wirtschaftsgüter 
wirtschaftlich zugeordnet. Das sonstige dem Landesbe-
trieb zugeordnete unbewegliche Vermögen gehört zum 
Verwaltungsvermögen des Landes. Es wird dem Landes-
betrieb zur Nutzung überlassen.

(4) Die Verordnung zur Übertragung von Befugnissen 
nach den §§  57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr vom 24. September 2012 
(GV. NRW. S.  458) fi ndet in der jeweils geltenden Fas-
sung Anwendung.

§ 9
Finanzierung, Gebühren, Entgelte

(1) Die Erledigung der nach §  2 Absatz  1 Nummern 1 
und 2 übertragenen Aufgaben wird durch Zuführungen 
aus dem Landeshaushalt und durch Einnahmen von 
Dritten sichergestellt. 

(2) Die Erledigung der nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 und 
§ 3 Absatz 1 übertragenen Aufgaben wird durch mindes-
tens kostendeckende Entgelte auf der Grundlage von 
Vereinbarungen mit den Abnehmern fi nanziert. Die Auf-
sichtsbehörde kann im Rahmen von §  63 Landeshaus-
haltsordnung Ausnahmen zulassen.

(3) Für Leistungen an die Landesverwaltung sind kos-
tendeckende Entgelte zu vereinbaren. Die Aufsichts-
behörde kann Ausnahmen zulassen.

(4) Soweit Gebühren erhoben werden, wird auf das Ge-
bührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) in der jeweils gelten-
den Fassung verwiesen.

(5) Die Grundsätze der Auftragsabwicklung sind in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen festzulegen.

§ 10
Aufstellung des Wirtschaftsplans

(1) Der Landesbetrieb stellt für jedes Geschäftsjahr 
rechtzeitig vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan und 
eine mittelfristige Finanzplanung auf.

(2) Im Erfolgsplan werden die im Wirtschaftsjahr vor-
aussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge 
entsprechend einer Gewinn- und Verlustrechnung (§ 275 
Absatz 2 Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2565) geändert 
worden ist, dargestellt. Soweit diese erheblich von den 
Beträgen des Vorjahres abweichen, sind sie zu begrün-
den. Den Planzahlen sind die Vergleichszahlen des Vor-
jahres sowie das Ist des vorletzten Wirtschaftsjahres ge-
genüberzustellen.

(3) Im Finanzplan werden die geplanten betrieblichen 
Investitionen sowie ihre voraussichtliche Finanzierung 
dargestellt.

(4) Soweit im Erfolgsplan Erträge aus Zuführungen des 
Landes bzw. im Finanzplan Deckungsmittel aus dem 
Haushalt des Landes veranschlagt werden, müssen sie 
mit den entsprechenden Haushaltsansätzen des Landes 
übereinstimmen.

§ 11 
Ausführung des Wirtschaftsplans

(1) Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebes bildet die 
Grundlage für die eigenverantwortliche, nach kaufmän-
nischen Grundsätzen ausgerichtete Wirtschaftsführung.

(2) Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze 
sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerlöse dürfen zur 
Deckung des notwendigen Mehraufwandes zur Erfül-
lung von Aufgaben des Landesbetriebes in Anspruch ge-
nommen werden.

(3) Der im Finanzplan ausgewiesene Investitionsrahmen 
für betriebliche Investitionen darf überschritten werden, 
wenn dadurch keine zusätzlichen Zuführungen aus dem 
Landeshaushalt erforderlich werden.

(4) Der Landesbetrieb unterrichtet die Aufsichtsbehörde 
unverzüglich, wenn bei der Ausführung des Wirtschafts-
plans 

1.   wesentliche Mindererträge oder Mehraufwendungen 
erkennbar werden oder

2.   Mindererträge oder Mehraufwendungen erkennbar 
werden, die voraussichtlich die im Haushaltsplan des 
Landes veranschlagten Ablieferungen des Landesbe-
triebes gefährden oder überplanmäßige Zuführungen 
an den Landesbetrieb erforderlich machen.

Abschnitt 4
Rechnungswesen

§ 12
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Der Landesbetrieb bucht nach den Regeln der kauf-
männischen doppelten Buchführung (§  74 Landeshaus-
haltsordnung). Der Landesbetrieb stellt zum Ende des 
Geschäftsjahres einen Jahresabschluss sowie einen La-
gebericht auf.

(2) Buchführung, Jahresabschluss und Inventur haben 
den handels- und steuerrechtlichen  Erfordernissen zu 
entsprechen, soweit nicht in der Landeshaushaltsord-
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nung und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften 
abweichende Regelungen getroffen sind.

(3) Der Lagebericht ist in Anlehnung an § 289 Handels-
gesetzbuch auszugestalten. Er soll an den Lagebericht 
des letzten vorliegenden Jahresabschlusses anknüpfen. 
In dem Lagebericht sind besondere Vorfälle und lau-
fende sowie zu erwartende Entwicklungen aufzuführen, 
die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und 
des Leistungsvermögens für die Aufgabenerfüllung von 
Bedeutung sind. Über die handelsrechtlichen Mindester-
fordernisse hinaus sind insbesondere darzustellen: 

1.  die Marktstellung,

2.  die Entwicklungsmöglichkeiten,

3.  mögliche Rationalisierungsmaßnahmen,

4.   wichtige Vorkommnisse, die nach dem Schluss des 
Geschäftsjahres eingetreten sind und

5.   gegebenenfalls die das Betriebsergebnis beeinfl ussen-
den politischen und haushaltsrechtlichen Vorgaben.

(4) Jahresabschluss und Lagebericht sind entsprechend 
§§ 316ff. Handelsgesetzbuch zu prüfen. Die Aufsichtsbe-
hörde bestellt die Abschlussprüferin oder den Ab-
schlussprüfer mit Einwilligung des Finanzministeriums 
und im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof auf 
Kosten des Landesbetriebes. Der Abschlussbericht über 
die Prüfung ist der Aufsichtsbehörde spätestens bis zum 
Ablauf des sechsten Monats des dem Abschlussstichtag 
nachfolgenden Geschäftsjahres vorzulegen.

(5) Die Aufsichtsbehörde stellt den Jahresabschluss un-
verzüglich fest und übersendet ihn dem Finanzministe-
rium und dem Landesrechnungshof.

(6) Die Aufsichtsbehörde kann bei begründetem Anlass 
auf Kosten des Landesbetriebes Sonderprüfungen an-
ordnen. 

§ 13
Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag

(1) Über die Verwendung von Jahresüberschüssen ent-
scheidet die Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium. Die Entscheidung soll Anreize 
für eine effiziente Wirtschaftsführung des Landesbetrie-
bes bieten.

(2) Jahresfehlbeträge sind in das folgende Geschäftsjahr 
vorzutragen. Die Aufsichtsbehörde kann im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium eine abweichende Re-
gelung treffen, die der besonderen Situation des Landes-
betriebes Rechnung trägt.

§ 14
Controlling, Berichtswesen und Risikomanagement

(1) Der Landesbetrieb richtet ausgehend von einer stra-
tegischen Planung ein Controllingsystem ein, das die 
Steuerung und Kontrolle der betrieblichen Prozesse so-
wie Aussagen über den wirtschaftlichen und fi nanziellen 
Status und die Entwicklung des Landesbetriebes ermög-
licht.

(2) Die Aufsichtsbehörde ist unverzüglich über wichtige 
Entwicklungen, insbesondere die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Landesbetriebes zu unterrichten. Hierbei 
ist auch über operationelle Risiken zu berichten. Be-
richtsinhalte und Berichtstermine für die regelmäßige 
Berichterstattung werden zwischen der Aufsichtsbe-
hörde und dem Landesbetrieb abgestimmt.

(3) Der Landesbetrieb hat ein angemessenes Risikoma-
nagement einzurichten.

§ 15
Zahlungsverkehr

(1) Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs unterhält der 
Landesbetrieb ein Girokonto bei der Landesbank Hes-
sen-Thüringen (Helaba). Das Bankkonto nimmt täglich 
am automatisierten Verstärkungs- und Ablieferungsver-
fahren teil.

(2) Für die Leistung und Annahme geringfügiger Bar-
zahlungen sind die Vorschriften der Nummern 12 bis 14 

der Zahlstellenbestimmungen (Anlage 2 zu Num-
mer  5.1.2 der Verwaltungsvorschriften zu §  79 Landes-
haushaltsordnung) entsprechend anzuwenden.

Abschnitt 5
Versicherungsschutz

§ 16
Versicherungsschutz

Der Landesbetrieb nimmt Versicherungsschutz durch 
den Abschluss einer Gruppenunfallversicherung für 
Straßenwärterinnen und Straßenwärter, einer Gruppen-
unfallversicherung für Verkehrszählerinnen und Ver-
kehrszähler und einer Betriebs- und KFZ-Haftpfl icht-
versicherung. Im Übrigen gilt der Grundsatz der 
Selbstversicherung (Nummer  12.1 der Verwaltungsvor-
schriften zu §  34 Landeshaushaltsordnung), wenn dies 
preisgünstiger ist oder die Risikoeinschätzung ergibt, 
dass die Selbstversicherung wirtschaftlicher ist. Schä-
den im Rahmen der Selbstversicherung werden durch 
Zuführungen aus dem Landeshaushalt ausgeglichen.

Abschnitt 6
Inkrafttreten

§ 17
Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung in Kraft. Gleichzeitig tritt der Runderlass des 
Ministeriums für Bauen und Verkehr „Betriebssatzung 
für den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfa-
len“ vom 27. August 2007 (MBl. NRW. S.  623) außer 
Kraft.

– MBl. NRW. 2016 S. 185

III.

Landeswahlleiter

Landtagswahl am 14. Mai 2017
Wahlbekanntmachung

Bekanntmachung des Landeswahlleiters 
– 111 – 35.09.04 – 

vom 14. März 2016

I.
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

für die Wahl nach Landeslisten

Gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 22 der Lan-
deswahlordnung – LWahlO – vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. 1994  S.  548, ber. S.  964), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2015 (GV. 
NRW. S.  666), fordere ich hiermit auf, Wahlvorschläge 
für die Wahl nach Landeslisten möglichst frühzeitig ein-
zureichen. Hierzu gebe ich folgendes bekannt:

1
Für die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-West-
falen am 14. Mai 2017 können Landeslisten beim

Landeswahlleiter
des Landes Nordrhein-Westfalen
Friedrichstr. 62 – 80
40217 Düsseldorf
(Postanschrift: 40190 Düsseldorf)

bis zum 48. Tag vor der Wahl, also bis Montag, den 27. 
März 2017, 18.00 Uhr, eingereicht werden (§ 20 Absatz 2 
in Verbindung mit § 19 Absatz 1 des Landeswahlgeset-
zes – LWahlG – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. August 1993 (GV. NRW. S.  516), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2015 
(GV. NRW. S. 666).
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Verspätet eingereichte Wahlvorschläge sind nicht zulas-
sungsfähig.

2
Landeslisten können nur von Parteien eingereicht wer-
den (§ 17a Absatz 1 Satz 2 LWahlG).

3
Die Landesliste soll nach dem Muster der Anlage 11b 
der LWahlO eingereicht werden (§ 28 Absatz 1 LWahlO).

3.1
Sie muss enthalten:

1. den Namen der Partei, die die Landesliste einreicht.

2.  Familien- und Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse 
oder Postfach der Bewerberinnen und Bewerber in 
erkennbarer Reihenfolge (§ 20 Absatz 2 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 19 Absatz 3 Satz 1 LWahlG; § 28 Ab-
satz 1 Satz 2 LWahlO).

Die im Vorgriff auf eine beabsichtigte Änderung der 
Landeswahlordnung (im Anschluss an die Änderung des 
Landeswahlgesetzes) neu aufgenommenen Angaben zur 
E-Mail-Adresse oder zum Postfach dienen dem Schutz 
der Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber. Es ist nun-
mehr vorgesehen, diese Angaben bei der Bekanntma-
chung der Landeslisten anstelle der genauen Anschrift 
zur Erreichbarkeit der Kandidatinnen und Kandidaten 
zu verwenden. Postleitzahl, Straße und Hausnummer 
sollen von der Veröffentlichung ausgenommen werden.

Da bislang eine Änderung der Anlagen 9b und 11b zur 
LWahlO noch nicht erfolgen kann, sind – soweit schon 
die entsprechenden Unterlagen eingereicht werden – die 
neu aufgenommenen Angaben zur E-Mail-Adresse oder 
zum Postfach auf einem beigefügten Blatt beizubringen.

3.2
Bewerberinnen und Bewerber dürfen – unbeschadet ih-
rer Bewerbung in einem Wahlkreis – nur in einer Lan-
desliste vorgeschlagen werden. Als Bewerberinnen und 
Bewerber einer Partei können in einer Landesliste nur 
Personen benannt werden, die wählbar (§  4 LWahlG) 
und in einer Mitglieder- oder einer Vertreterversamm-
lung der Partei auf Landesebene hierzu in geheimer 
Wahl gewählt worden sind (§ 20 Absatz 2 Satz 1 in Ver-
bindung mit §  18 Absatz  1 LWahlG). Als Bewerberin 
oder Bewerber einer Partei kann nur gewählt werden, 
wer deren Mitglied ist und keiner anderen Partei ange-
hört, oder wer keiner Partei angehört (§  20 Absatz  2 
Satz 1 in Verbindung mit § 18 Absatz 3 Satz  2 LWahlG). 

In eine Landesliste kann nur aufgenommen werden, wer 
seine Zustimmung dazu schriftlich erklärt hat; die Zu-
stimmung ist unwiderrufl ich (§  20 Absatz  2 Satz  1 in 
Verbindung mit § 19 Absatz 3 Satz 4 LWahlG).

4
Die Landesliste muss von mindestens drei Mitgliedern 
des Landesvorstandes der Partei, darunter der/dem Vor-
sitzenden oder ihrem/ihrer/seinem/seiner Stellvertreter/
in, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Hat eine Partei keinen Landesverband oder keine ein-
heitliche Landesorganisation, so muss die Landesliste 
von mindestens je drei Mitgliedern der Vorstände der 
nächstniedrigeren Gebietsverbände im Land, darunter 
den Vorsitzenden oder ihren Stellvertreterinnen bzw. 
Stellvertretern (§ 7 Absatz 2 des Parteiengesetzes), per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Un-
terschriften des einreichenden Vorstandes genügen, 
wenn dieser innerhalb der Einreichungsfrist eine schrift-
liche Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände mit 
den gleichen Unterschriften beibringt (§  20 Absatz  1 
Satz 1 LWahlG, § 28 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit 
§ 23 Absatz 1 Satz 3 bis 5 LWahlO).

5
Die Berechtigung von Parteien, Landeslisten einzurei-
chen, kann von weiteren Voraussetzungen abhängen:

5.1
Landeslisten von Parteien, die nicht im Landtag Nord-
rhein-Westfalen, sondern im Deutschen Bundestag aus-
schließlich aufgrund von Wahlvorschlägen aus anderen 
Ländern oder im Landtag eines anderen Landes unun-

terbrochen seit deren letzter Wahl vertreten sind, müs-
sen von mindestens 1.000 Wahlberechtigten des Landes 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§  20 
Absatz 1 Satz 2 LWahlG).

5.2
Parteien, 

–  die weder im Deutschen Bundestag noch in einem 
Landtag ununterbrochen seit deren letzter Wahl ver-
treten sind und 

–  deren Parteieigenschaft auch nicht bei der letzten 
Bundestagswahl 2013 festgestellt worden ist, 

können eine Landesliste nur einreichen, wenn sie – ne-
ben mindestens 1.000 Unterstützungsunterschriften – 
außerdem nachweisen, dass sie 

–  einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten 
Vorstand, 

–  eine schriftliche Satzung und 

–  ein Programm haben

(§ 20 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Absatz 2 
Satz 2 LWahlG; § 28 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit 
§ 23 Absatz 4 Satz 1 LWahlO); siehe dazu nachfolgend 
Nummer 8.2.

5.3
Folgende Parteien sind im Landtag des Landes Nord-
rhein-Westfalen oder im Deutschen Bundestag aufgrund 
eines Wahlvorschlags aus Nordrhein-Westfalen seit de-
ren letzter Wahl ununterbrochen vertreten und müssen 
daher weder Unterstützungsunterschriften noch Struk-
turelemente einer Partei nachweisen:

–  Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

–  Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

–  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

–  Freie Demokratische Partei (FDP)

–  DIE LINKE (DIE LINKE)

–  Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

6
Die Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 14b der LWahlO zu erbringen 
(§  28 Absatz  2 Satz  1 LWahlO). Dabei ist folgendes zu 
beachten (§ 28 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 23 
Absatz 2 Nummern 2 bis 4 LWahlO):

Die Wahlberechtigten, die eine Landesliste unterstützen, 
müssen das Formblatt persönlich und handschriftlich 
ausfüllen und unterschreiben; neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohn-
anschrift der Unterzeichnerin bzw. des Unterzeichners 
anzugeben. Für jede Unterzeichnerin und jeden Unter-
zeichner ist eine Bescheinigung ihrer bzw. seiner 
 Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 der LWahlO 
beizufügen, dass sie bzw. er im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung im Land wahlberechtigt ist. Die Bescheini-
gung kann auch auf dem Formblatt für eine Unterstüt-
zungsunterschrift (Anlage 14b der LWahlO) erteilt 
werden. Eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtig-
ter kann – unbeschadet der Unterzeichnung eines Kreis-
wahlvorschlages – nur eine Landesliste unterzeichnen; 
hat jemand mehrere Landeslisten unterzeichnet, so ist 
ihre/seine Unterschrift gemäß einer beabsichtigten Än-
derung von § 23 Absatz 2 Nummer 4 LWahlO auf allen 
weiteren Landeslisten ungültig.

7
In jeder Landesliste sollen eine Vertrauensperson und 
eine stellvertretende Vertrauensperson mit Namen und 
Anschrift – möglichst mit Telefon- und Telefax-Nummer 
und gegebenenfalls auch mit E-Mail-Adresse – bezeich-
net werden. Fehlt eine solche Bezeichnung, so gelten die 
erste Unterzeichnerin bzw. der erste Unterzeichner als 
Vertrauensperson und die bzw. der zweite als stellver-
tretende Vertrauensperson (§ 20 Absatz 2 in Verbindung 
mit §  19 Absatz  4 LWahlG). Soweit im Landeswahlge-
setz nichts anderes bestimmt ist (siehe nachfolgend 
Nummer  9), sind nur die Vertrauenspersonen, jede für 
sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zur einge-
reichten Landesliste abzugeben und entgegenzunehmen. 
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Zur Erleichterung der unmittelbaren Kommunikation 
mit dem Landeswahlleiter sollten zu Vertrauensperso-
nen und stellvertretenden Vertrauenspersonen solche 
Personen bestimmt werden, die in Düsseldorf oder in der 
näheren Umgebung wohnen.

8
Der Landesliste sind folgende Anlagen beizufügen:

8.1
in jedem Fall:

1.  Erklärungen der vorgeschlagenen Bewerberinnen 
und Bewerber, dass sie ihrer Aufstellung zustimmen 
und für keine andere Landesliste ihre Zustimmung 
zur Benennung als Bewerberinnen bzw. Bewerber ge-
geben haben; die Zustimmungserklärung ist nach 
dem Muster der Anlage 12b der LWahlO abzugeben 
(§ 28 Absatz 2 Satz 3 und 6 in Verbindung mit § 23 
Absatz 3 Nummer 1 LWahlO),

2.  die Versicherungen an Eides statt der vorgeschlage-
nen Bewerberinnen und Bewerber gegenüber dem 
Landeswahlleiter, dass sie Mitglied der Partei sind, 
die sie aufgestellt hat, und keiner weiteren Partei 
oder keiner Partei angehören, sind ebenfalls nach 
dem Muster der Anlage 12b der LWahlO abzugeben 
(§ 20 Absatz 2 in Verbindung mit § 18 Absatz 3 Satz 2 
LWahlG; § 28 Absatz 2 Satz 6 LWahlO),

3.  für jede Bewerberin und jeden Bewerber eine Be-
scheinigung ihrer/seiner Gemeinde nach dem Muster 
der Anlage 13 der LWahlO, dass sie/er wählbar ist 
(§ 28 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 23 Absatz 3 
Nummer 2 LWahlO),

4.  eine Ausfertigung der Niederschrift über die Ver-
sammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und 
Bewerber mit den Versicherungen an Eides statt über 
die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber in gehei-
mer Abstimmung; die Niederschrift soll nach dem 
Muster der Anlage 9b, die Versicherungen an Eides 
statt sollen nach dem Muster der Anlage 10b der 
LWahlO gefertigt sein (§ 20 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 18 Absatz 8 LWahlG; § 28 Absatz 2 Satz 3 und 
4 in Verbindung mit §  23 Absatz  3 Nummer  3 
LWahlO),

8.2
zusätzlich bei Parteien, die nicht im Deutschen Bundes-
tag oder in einem Landtag ununterbrochen seit deren 
letzter Wahl vertreten sind und deren Parteieigenschaft 
auch nicht bei der Wahl zum Deutschen Bundestag am 
22. September 2013 festgestellt worden ist (§ 28 Absatz 2 
Satz 3 in Verbindung mit § 23 Absatz 4 LWahlO):

1.  der Nachweis, dass der für das Land zuständige Vor-
stand nach demokratischen Grundsätzen gewählt ist, 
und zwar durch eine Ausfertigung der bei der Wahl 
gefertigten Niederschriften oder durch die schriftli-
che Erklärung mehrerer bei der Wahlhandlung anwe-
sender Personen,

2.  die Satzung des für Nordrhein-Westfalen zuständi-
gen Landesverbandes sowie

3.  das für die Gesamtpartei geltende Programm.

Hat die Partei die Nachweise zu Nummer 8.2 (1.) bis (3.) 
dem Landeswahlleiter erbracht, so genügt die Einrei-
chung der vom Landeswahlleiter darüber erteilten Be-
scheinigung (§  28 Absatz  2 Satz  5 in Verbindung mit 
§ 23 Absatz 4 Satz 2 LWahlO; siehe auch Abschnitt II.).

8.3
von allen Parteien, die nicht im Landtag Nordrhein-
Westfalen oder im Deutschen Bundestag aufgrund eines 
Wahlvorschlags aus dem Land ununterbrochen seit de-
ren letzter Wahl vertreten sind, für jede und jeden der 
mindestens 1.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
der Landesliste eine Bescheinigung der für ihre/seine 
(Haupt-)Wohnung zuständigen Gemeinde über ihre/
seine Wahlberechtigung im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gemäß Anlage 15 der LWahlO; die Bescheinigung 
kann auch auf dem Formblatt für eine Unterstützungs-
unterschrift gemäß Anlage 14b der LWahlO erteilt wer-
den (§ 28 Absatz 2 Satz 1 und 3 in Verbindung mit § 23 
Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Nummer 5 LWahlO).

8.4
Die Bescheinigungen über die Wahlberechtigung der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner und über die 
Wählbarkeit der Bewerberinnen und Bewerber sowie die 
Beglaubigung von Abschriften der beizubringenden Un-
terlagen sind kostenfrei zu erteilen (§ 28 Absatz 2 Satz 1 
in Verbindung mit § 23 Absatz 5 Satz 1 LWahlO).

9
Eine Landesliste kann durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange 
nicht über ihre Zulassung entschieden ist. Eine gemäß 
§ 20 Absatz 1 Satz 2 LWahlG von Wahlberechtigten un-
terzeichnete Landesliste kann auch von der Mehrheit der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner durch eine von 
ihnen persönlich und handschriftlich unterzeichnete 
 Erklärung zurückgenommen werden (§  23 Absatz  1 
LWahlG).

10
Die Landeslisten werden unverzüglich nach Eingang ge-
prüft.

10.1
Werden Mängel festgestellt, so werden die Vertrauens-
personen aufgefordert, sie rechtzeitig zu beseitigen. 
Mängel, die einen gültigen Wahlvorschlag nicht zu-
stande kommen lassen, können nur bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist beseitigt werden (§ 21 Absatz 1 und 2 
LWahlG; § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 24 Absatz 1 
LWahlO).

10.2
Ein gültiger Landeslisten-Vorschlag liegt insbesondere 
nicht vor,

1.  wenn der Wahlvorschlag nicht ordnungsgemäß unter-
zeichnet ist (§ 20 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 19 Absatz 2 LWahlG),

2.  wenn die erforderlichen Unterstützungsunterschrif-
ten mit dem Nachweis der Wahlberechtigung bei Ab-
lauf der Einreichungsfrist fehlen, es sei denn, der 
Nachweis der Wahlberechtigung kann infolge von 
Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht 
zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden 
(§ 20 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Absatz 2 
Satz 5 LWahlG),

3.  wenn die Ausfertigung der Niederschrift über die 
Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber für die 
Landesliste und die Versicherung an Eides statt bei 
Ablauf der Einreichungsfrist fehlen (§ 20 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 18 Absatz 8 Satz 5 LWahlG),

4.  soweit die Zustimmungserklärungen der Bewerberin-
nen und Bewerber bei Ablauf der Einreichungsfrist 
fehlen (§ 20 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 19 
Absatz 3 Satz 5 LWahlG).

10.3
Sind in einer Landesliste die Anforderungen nur hin-
sichtlich einzelner Bewerberinnen und Bewerber nicht 
erfüllt, so werden ihre Namen in der Landesliste ge-
strichen (§ 21 Absatz 2 Satz 2 LWahlG). Sofern Zweifel 
bestehen, ob die Versammlung zur Aufstellung der Be-
werberinnen und Bewerber gemäß §  18 LWahlG ord-
nungsgemäß einberufen und zusammengesetzt war, kann 
der Landeswahlleiter die erforderlichen Nachweise hier-
über, insbesondere eine Liste der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an der Versammlung und den Nachweis 
 ihrer Parteizugehörigkeit, verlangen (§  28 Absatz  3 in 
Verbindung mit § 24 Absatz 2 LWahlO).

10.4
Nach Ablauf der Einreichungsfrist bis zur Zulassung 
können nur noch Mängel an sich gültiger Landeslisten 
behoben werden (§ 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 24 
Absatz 1 Satz 4 LWahlO). Nach der Zulassungsentschei-
dung (§ 21 Absatz 3 LWahlG) ist jede Mängelbeseitigung 
ausgeschlossen (§ 21 Absatz 2 LWahlG).

10.5
Gegen Verfügungen des Landeswahlleiters im Mängel-
beseitigungsverfahren kann die Vertrauensperson den 
Landeswahlausschuss anrufen (§  21 Absatz  1 Satz  3 
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LWahlG). Geschieht das, so hat der Landeswahlaus-
schuss der Vertrauensperson Gelegenheit zur mündli-
chen Stellungnahme zu geben (§ 28 Absatz 3 in Verbin-
dung mit § 24 Absatz 4 Satz 1 LWahlO).

11
Zulassung der Landeslisten

11.1
Über die Zulassung der Landeslisten entscheidet der 
Landeswahlausschuss spätestens am 39. Tag vor der 
Wahl, somit spätestens am Mittwoch, dem 5. April 2017 
(§ 21 Absatz 3 Satz 1 LWahlG).

11.2
Zu der Sitzung des Landeswahlausschusses sind die Ver-
trauenspersonen der Landeslisten zu laden (§  28 Ab-
satz  3 in Verbindung mit §  25 Absatz  1 LWahlO). Ort, 
Zeit und Gegenstand der Verhandlungen des Landes-
wahlausschusses werden zu gegebener Zeit gemäß §  3 
Absatz 2 LWahlO öffentlich bekannt gemacht.

11.3
Der Landeswahlausschuss hat Landeslisten zurückzu-
weisen, wenn sie 

–  verspätet eingereicht sind, 

–  den Anforderungen nicht entsprechen, die durch das 
Landeswahlgesetz oder die Landeswahlordnung auf-
gestellt sind, oder 

–  aufgrund einer Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 2, 
Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes oder Artikel 32 
Absatz  2 der Landesverfassung unzulässig sind (§  21 
Absatz 3 Satz 2 LWahlG).

Die Entscheidung des Landeswahlausschusses ist end-
gültig. Sie schließt die Erhebung eines Einspruchs nach 
der Wahl im Wahlprüfungsverfahren nicht aus (§ 1 des 
Wahlprüfungsgesetzes vom 20. November 1951 (GV. 
NRW. 1951  S.  147 / GS. NW. S.  58), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. 
NRW. S. 248)).

12
Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der 
LWahlO, und zwar

–  Anlage 9b *): 
  Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversamm-

lung zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewer-
ber für die Landesliste

–  Anlage 10b: 
  Versicherung an Eides statt zur Aufstellung der Be-

werberinnen und Bewerber für die Landesliste

–  Anlage 11b *): 
 Landesliste 

–  Anlage 12b: 
  Zustimmungserklärung und Versicherung an Eides 

statt zur Parteimitgliedschaft

–  Anlage 13:
 Bescheinigung der Wählbarkeit

–  Anlage 15:
 Bescheinigung des Wahlrechts
[ *) wird noch angepasst, vergleiche Nummer 3.1 (2.) ]

können bei mir angefordert werden. Sie stehen auch un-
ter www.recht.nrw.de (Suchwort: Landeswahlordnung) 
zum Download zur Verfügung.

Vordrucke nach Anlage 14b – Unterstützungsunter-
schrift und Bescheinigung des Wahlrechts (Landesliste) 
– können bei mir erst angefordert werden, wenn die 
Landesliste aufgestellt ist (vergleiche §  23 Absatz  2  
Nummer 5 LWahlO).

II.

Vereinfachung des Verfahrens bei Einreichung 
von Landeslisten und Kreiswahlvorschlägen

1.
Für die Einreichung von Landeslisten und Kreiswahl-
vorschlägen weise ich auf Folgendes hin:

Eine Partei, die eine Landesliste und Kreiswahlvor-
schläge nur einreichen kann, wenn sie nachweist, dass 
der für das Land zuständige Parteivorstand nach demo-
kratischen Grundsätzen gewählt ist, sie eine schriftliche 
Satzung und ein Programm hat, braucht diese Nach-
weise nicht mit jedem ihrer Wahlvorschläge einzurei-
chen, wenn der Landeswahlleiter bescheinigt, dass die 
Nachweise ihm gegenüber erbracht worden sind (§  28 
Absatz 2 Satz 5 in Verbindung mit § 23 Absatz 4 Satz 2 
LWahlO – siehe hierzu auch Abschnitt I. Nummer 8.2).

Es empfi ehlt sich dringend, von dieser Möglichkeit Ge-
brauch zu machen, da dadurch die Prüfung der Kreis-
wahlvorschläge vereinfacht und beschleunigt wird. Ich 
stelle daher anheim, bei mir Anträge auf Erteilung einer 
Bescheinigung über die nach § 23 Absatz 4 LWahlO er-
forderlichen Nachweise mit den entsprechenden Unter-
lagen bis zum 20. März 2017 einzureichen. Bei einem 
späteren Antragseingang kann nicht mehr gewährleistet 
werden, dass die Bescheinigung noch rechtzeitig vor Ab-
lauf der Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge er-
teilt werden kann.

2.
Um die Prüfung der Landeslisten und der Kreiswahlvor-
schläge zu erleichtern und zu beschleunigen, bitte ich 
die Parteileitungen, mir bis zum 22. März 2017 die Na-
men der gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 19 Absatz 2 Satz 1 LWahlG sowie § 28 Absatz 1 Satz 3 
in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 3 und 4 LWahlO 
zur Unterzeichnung von Wahlvorschlägen berechtigten 
Personen und ihre Stellung innerhalb der Partei mitzu-
teilen.

– MBl. NRW. 2016 S. 187

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe

Jahresabschluss 2014 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

vom 18. Februar 2016

Der Beschluss der Landschaftsversammlung Westfalen-
Lippe vom 19. November 2154 über den Jahresabschluss 
2014 ist im Internet unter http://www.lwl.org/LWL/
Der_LWL/Organisation/Zahlen-Fakten-Dokumente/Be-
kanntmachungen öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, den 18. Februar 2016

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2016 S. 190
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2.   Der im Haushaltsjahr 2014 entstandene Jahresüber-
schuss in Höhe von 23.639.586,89  € wird aufgrund 
der Vorgaben des §  75 Abs.  3 GO NRW der Aus-
gleichsrücklage zugeführt.

3.   Der LVR-Direktorin wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 4 
GO NRW die Entlastung erteilt.“ 

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der teilweisen 
Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt (§  41 
GemHVO).

Das Druckwerk zum Jahresabschluss wird im Landes-
haus Köln-Deutz, Kennedy-Ufer 2  Zimmer F 220 je-
weils von 9.00 – 15.00 Uhr bis zur Feststellung des 
 folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfüg-
bar gehalten.

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Rheinland 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2014 
des Landschaftsverbandes 

Rheinland gemäß § 96(2) GO NRW
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland 

vom 18. Februar 2016

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in ihrer 
Sitzung am 11.Dezember 2015 in Ausführung des §  96 
Abs. 1 GO NRW folgenden Beschluss gefasst: 

„1.  Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 des 
Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß §  96 
Absatz 1 Satz 1 GO NRW entsprechend der Vorlage 
14/905 festgestellt.

Landschaftsverband Rheinland

Festgestellte Bilanz zum 31. Dezember 2014 (in Mio. €)

          



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 8 vom 24. März 2016192

Köln, den 18. Februar 2016

Die Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2016 S. 191
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